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1. ¦bersicht ¿ber die Unterlagen 

Grundeigent¿merverbindliche Planungsinstrumente: 

1. Bauzonen- und Gesamtplan (1:2õ500) 

2. Erschliessungs- und Baulinienplan (1:2õ000) 

3. Zonenplan Gefahren (1:2õ000) 

4. Waldfeststellungsplan (1:2õ000) 

5. Zonenreglement und Tabelle Baumasse 

 

Zur Orientierung liegen vor: 

6. Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV: Grundlagenteil und Haupt-

bericht mit  nderungen in der Nutzungsplanung 

7. Baureglement und Mehrwertabgabereglement 

8. Tabelle Naturinventar Bªttwil 2019, Kurzbeschrieb Objekte Naturin-

ventar Bªttwil 2019, Plan Naturinventar 2020  

9. Natur- und Freiraumkonzept Bªttwil 2021 

10. Rªumliches Leitbild Bªttwil vom 24. Oktober 2018  

11. Stand der ¦berbauung und Fassungsvermºgen (Stand mit rechtsg¿l-

tiger OP und projektiertem Zonenplan) jeweils ¦bersichtsplan und 

Tabelle 

12. Vorpr¿fungsbericht vom 8. Mªrz 2022 

13. Tabelle mit der Auswertung und Umsetzung der Antrªge aus dem 

Vorpr¿fungsbericht 2022 

14. Vorpr¿fungsbericht vom 29. Mai 2024 

15. Tabelle mit der Auswertung und Umsetzung der Antrªge aus dem 

Vorpr¿fungsbericht 2024 

16. Bericht zur ºffentlichen Mitwirkung vom 22. September 2024 

17. Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV: Grundlagenteil und Haupt-

bericht mit  nderungen in der Nutzungsplanung mit hervorgehobe-

nen  nderungen aufgrund der Mitwirkung und der kantonalen Vor-

pr¿fungen 

18. Zonenreglement mit hervorgehobenen  nderungen aufgrund der 

Mitwirkung und der kantonalen Vorpr¿fungen 
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2. Gr¿nde f¿r die ¦berarbeitung der Ortsplanung 

Der Regierungsrat Solothurn genehmigte die Gesamtrevision der Nut-

zungsplanung der Gemeinde Bªttwil am 18. August 1998 mit Beschluss 

Nr. 1734. 

Seither erfolgten mehrere projektbezogene Teilªnderungen des Zonen- 

und Erschliessungsplans. Zudem wurden einige Gestaltungsplªne erlas-

sen (siehe Kapitel 7.5). Die Gemeinde entschied deshalb aus verschiede-

nen Gr¿nden, die Ortsplanung gesamthaft zu ¿berarbeiten und an die 

aktuellen Verhªltnisse anzupassen: 

 Die Ortsplanung ist mittlerweile ca. 22 Jahre alt. Gemªss ¿bergeord-

neter Gesetzgebung (Ä 10 kantonales Planungs- und Baugesetz PBG) 

ist die Nutzungsplanung etwa alle zehn Jahre zu ¿berpr¿fen. Die 

Planbestªndigkeit ist somit gegeben.  

 In den vergangenen Jahren zeigte sich, dass die rechtsg¿ltigen In-

strumente nicht mehr den Bed¿rfnissen von Gesellschaft, Politik und 

Wirtschaft entsprechen. Anstatt auf diese Bed¿rfnisse weiterhin mit 

Teilrevisionen einzugehen, soll eine robuste und zukunftsfªhige Orts-

planung geschaffen werden.  

 Die Nutzungsplanung entspricht nicht mehr den aktuellen Anforde-

rungen und den ¿bergeordneten Grundlagen, insbesondere dem re-

vidierten eidgenºssischen Raumplanungsgesetz (Inkrafttreten am 1. 

Mai 2014), dem neuen kantonalen Richtplan und der revidierten kan-

tonalen Planungs- und Baugesetzgebung. 

F¿r eine mºglichst langfristige Ausrichtung der Ortsplanung erarbeitete 

die Gemeinde im Jahr 2018 das rªumliche Leitbild. Dieses behºrdenver-

bindliche rªumliche Leitbild dient nicht nur als Grundlage f¿r die zu ¿ber-

arbeitende Ortsplanung, sondern ist auch als langfristige Entscheidungs-

grundlage f¿r den Gemeinderat bei allen raumrelevanten Aspekten vor-

gesehen. 
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3. Rechtsg¿ltige Planungsinstrumente  

In Bªttwil sind diese grundeigent¿merverbindlichen Planungsinstru-

mente rechtsg¿ltig: 

 

Zonen- und Gesamtplan Datum RRB Nr.  

 nderung Bauzonenplan Parzelle GB Nr. 996 (teilweise) 06.07.2010 1275 

 nderung Bauzonenplan im Gebiet "Rosenmatt" (Parzelle GB Nr. 638) 20.02.2007 195 

 nderung Bauzonenplan Naturschutzzone Haugrabenbach 13.06.2006 1108 

 nderung Bauzonenplan Parzellen GB Nrn. 572, 575 und 680 und Par-

zellen GB Nrn. 616 und 408 

06.12.2005 2503 

 nderung Bauzonenplan im Bereich Parzelle GB Nr. 710 (alt) 12.07.2005 1524 

Ortsplanung  18.08.1998 1734 

Tabelle 1: ¦bersicht ¿ber die (Teil-)Zonenplªne  

 

Erschliessungsplªne Datum RRB Nr.  

Erschliessungsplan Ausbau Benkenstrasse, im Friesigraben-Benken-

strasse (Witterswil) 

26.06.2012 1311 

 nderung Strassen-, Baulinien- und Klassifizierungsplan Im Gebiet "Ro-

senmatt" (Parzelle GB Nr. 638) 

20.02.2007 195 

Trassenlinienplan Fl¿h ð Ettingen BLT 18.08.1998 1734 

Ortsplanung mit Strassen- und Baulinienplan, Klassifizierungsplan 18.08.1998 1734 

Tabelle 2: ¦bersicht ¿ber die Erschliessungsplªne  

 

Kommunale Gestaltungsplªne Datum RRB Nr.  

Mutation Gestaltungsplan mit SBV Rosenmatt (Parzellen GB Nrn. 343 / 

(714) / 873 / (678)  

20.02.2007 196 

Gestaltungsplan mit SBV Rºsligarten 06.12.2005 2502 

Aufhebung Gestaltungsplanpflicht (im Gebiet zwischen der Haupt-

strasse, der Leymenstrasse und dem Tramgleis) 

22.08.2000 1640 

Gestaltungsplan mit SBV Rosenmatt  20.04.1993 1340 

Gestaltungsplan mit SBV Kreisschule 06.04.1993 1284 

Gestaltungsplan mit SBV M¿hleareal 05.12.1989 3878 

Tabelle 3: ¦bersicht ¿ber die kommunalen Gestaltungsplªne  

 

Kantonale Gestaltungsplªne Datum RRB Nr.  

Kantonaler Gestaltungsplan mit SBV: Revitalisierung, Renaturierung und 

Besucherlenkung Haugraben  

09.05.2006 904 

Tabelle 4: ¦bersicht ¿ber den kantonalen Gestaltungsplan  
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4. Grundsªtze f¿r die Nutzungsplanung 

4.1 Ziele der Nutzungsplanung 

Die Gemeinde Bªttwil hat die Nutzungsplanung gesamthaft ¿berarbeitet. 

Bei der ¦berarbeitung setzte sie sich insbesondere folgende Ziele: 

 Umsetzen des rªumlichen Leitbilds 

 Erhalt des historischen Dorfkerns sowie die Verbindung zwischen 

dem Dorfkern und der Rosenmatt (Bahnhof Fl¿h)  

 Einzonen und ¿berbauen der Reserven, da in Bªttwil fast keine nicht 

¿berbauten Bauzonen mehr zur Verf¿gung stehen. Von grºsster Be-

deutung sind hier die qualitªtsvolle und zeitgemªsse ¦berbauung, 

sprich angemessene Dichten sind hier Bedingung. 

 Massvolle Weiterentwicklung der ¿berbauten Bauzonen unter Be-

r¿cksichtigung der heutigen Strukturen 

 Sichern von qualitativ hochstehenden Be- und ¦berbauungen (v.a. 

Lebensqualitªt, Umgebungsgestaltung, Bezug zum Strassenraum), 

insbesondere im Ortskern 

 Anpassung der Bauvorschriften und der Zonierung an verªnderte 

Raumanspr¿che (demographischer Wandel) 

 Schutz der Natur und der Landschaft, insbesondere Obstgªrten und 

weitere Naturwerte im Gebiet Haugraben 

 Weitere Interessen, wie der Schutz von Kulturg¿tern und eine gute 

ortsbauliche Integration, sind bei allen Massnahmen ber¿cksichtigen. 

 Energieeffizientes Bauen und das Entwickeln vorhandener Gebªude 

(anstatt neu bauen) ist in sªmtlichen Zonen erw¿nscht. 

 Koordination der Nutzungs- und Erschliessungsplanung mit der Ver-

kehrsplanung (BLT und Kantonsstrasse) unter Beachtung ortsbauli-

cher Qualitªten.  

 Aktualisieren der Nutzungsplanung und Anpassung an neue, ¿ber-

geordnete Grundlagen. 
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4.2 Qualitªtsvolle Weiterentwicklung des Lebensraums 
als Hauptziel der Ortsplanung 

Die qualitativ hochwertige Gestaltung und Weiterentwicklung des Le-

bensraums ist eines der Hauptziele der Gesamtrevision der Ortsplanung. 

Der Druck auf das Siedlungsgebiet steigt durch die Bautªtigkeit. Die qua-

litative Siedlungsentwicklung wird immer wie wichtiger. F¿r eine langfris-

tige, nachhaltige Siedlungsentwicklung nach innen braucht es mehr als 

nur Baugesuche, die die Massvorschriften einhalten.  

Diese Abkehr von einer èquantitativené hin zu einer èqualitativen Raum-

planungé ist eine Herausforderung f¿r sªmtliche Beteiligten (Behºrden, 

Bevºlkerung etc.). Die Zusammenarbeit zwischen den Behºrden und den 

Bauwilligen wird viel wichtiger als bisher. Aus diesem Grund werden kla-

rere / ausf¿hrlichere Vorgaben in den Reglementen erlassen. Es werden 

dabei verschiedene Ansªtze verfolgt: 

 Die Gemeinde hªlt die Fªden f¿r die Siedlungsentwicklung nach in-

nen in der Hand. Sie vertritt das ºffentliche Interesse an der qualitativ 

hochwertigen Gestaltung des Lebensraums, in dem sich die gesamte 

Bevºlkerung wohl f¿hlen soll. Aus diesem Grund werden in der vor-

liegenden Gesamtrevision der Ortsplanung diverse èNotbremsené 

f¿r die Gemeinde in das Bau- und Zonenreglement integriert.  

 Erlass von Gebieten mit Gestaltungsplanpflicht inkl. zusªtzlichen, klar 

formulierten Mindestanforderungen f¿r diverse Gebiete. 

 Klare Anforderungen an die Gestaltung von Bauten und der Umge-

bung in bestimmten Zonen. 

 In der Dorfkernzone sind prªzise gestalterische Vorschriften formu-

liert. Gestaltungsbaulinien sichern die Bauten und die Freiflªchen 

(insbesondere Gªrten). 

 In allen Zonen, auch in den Gewerbezonen, sind auf das angrenzende 

Landschaftsbild und die Gestaltung entlang der Kantonsstrasse R¿ck-

sicht zu nehmen.  

 Bei der Gewerbezone entlang der Kantonsstrasse ist auf die Gestal-

tung zu ebendieser, grosse R¿cksicht zu nehmen.  

 Auch in der Landwirtschaftszone verlangt die Gemeinde eine gute 

Integration in die Umgebung. 

 Schutz respektive geregelte Weiterentwicklung des historischen 

Ortskerns mittels der Kernzone und der Ortsbildschutzzone. 

 Vorgaben zur Umgebungsgestaltung f¿r sªmtliche Bauzonen sowie 

zur Vorgartengestaltung (Bereich zwischen Gebªude und Strasse) 

hinsichtlich einer architektonisch und ortsbaulich optimalen Integra-

tion in die bestehenden Quartierstrukturen. 
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4.3 Siedlungsentwicklung nach innen  

Der Siedlungsentwicklung nach innen kommt in der Ortsplanung oberste 

Prioritªt zu. Dies ist ein ¿bergeordneter Auftrag unserer Raumplanungs-

gesetzgebung.  

Ausgangslage f¿r die Herleitung der Massnahmen zur Verdichtung nach 

innen bildet das rªumliche Leitbild Bªttwil. Darin sind folgende Ziele fest-

gehalten: 

Kapitel B2 

 Das Rosenmattquartier nimmt zusammen mit dem Ortsteil Fl¿h seine 

Funktion als regionales Zentrum wahr. Dies durch eine bauliche Ver-

dichtung und Zentrumsentwicklung, wie auch durch eine Verdichtung 

der Nutzungen. In den Erdgeschossen werden Nutzungen mit hoher 

Besucherfrequenz angestrebt, in den Obergeschossen Dienstleistungen 

und Wohnen. 

 Das Gebiet um den Bahnhof wird als Teil von Bªttwil erkennbar. Es 

wird baulich an die weiteren Quartiere Bªttwils angeschlossen, und ein 

gef¿hlter Teil des gesamten Dorfes. 

Kapitel B3 

 Das Gebiet der ungenutzten Zone f¿r ºffentliche Bauten und Anlagen 

wird aufgewertet und zu einem wichtigen Aufenthalts- und Treffpunkt 

f¿r die Gemeinde entwickelt. Ein f¿r alle Generationen attraktiver 

Spiel- und Aufenthaltsplatz bildet zusammen mit dem Gemeindezent-

rum den Kern. 

 Um diesen Kern wird ein modernes, neues Wohnquartier entwickelt. 

Das Gemeindezentrum wird damit zum Quartiermittelpunkt an attrak-

tiver Lage und das Quartier Brunnacker besser an die Dorfstruktur im 

Westen angebunden. 

Kapitel B4 

 Das Gewerbegebiet wird, in dem ihm eigenen Charakter mit der guten 

Durchmischung an Handwerksbetrieben und Wohnanteilen erhalten, 

das zulªssige Nutzungsmass angemessen erhºht. 

 Eine massvolle Erhºhung des Wohnanteils an daf¿r geeigneten Lagen, 

ohne das Gewerbe dadurch massgeblich einzuschrªnken, ist vorstell-

bar. 

Kapitel C2 

Nutzung und Gestaltung der alten Sªgerei tragen zur regionalen Bedeu-

tung des Rosenmattquartiers bei. Ihre Gestaltung und Erschliessung trªgt 

entscheidend zur Anbindung des Rosenmattquartiers an das Gewerbege-

biet und die weiteren Ortsteile bei. 
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Kapitel D1 

 Intakte Quartierstrukturen werden erhalten und eine sanfte Weiterent-

wicklung ermºglicht. Dabei steht die Schaffung von zusªtzlichen Woh-

nungen im Vordergrund, nur sekundªr die Vergrºsserung der beste-

henden Wohneinheiten. 

 Durch die Ermºglichung einer Weiterentwicklung der bestehenden Be-

bauung, welche im Rahmen der Ortsplanungsrevision sorgfªltig ermit-

telt wird, wird die Identitªt der Wohnquartiere erhalten und teilweise 

gar gestªrkt. 

 

4.4 Planungszone Kronenhof 

Auf der Parzelle GB Nr. 444 befindet sich heute das Restaurant Kronen-

hof. Die Zuteilung des Grundst¿cks zur Wohnzone ist aufgrund der heu-

tigen Nutzung nicht passend. Da aber die k¿nftige Nutzung des Grund-

st¿cks nicht abschliessend geklªrt ist, verbleibt das Restaurant vorlªufig 

in der Wohnzone.  

K¿rzlich wurden die 2-geschossige Wohnzone und die Parzelle 

GB Nr. 1074, k¿nftige Zone f¿r Sportanlagen, verkauft. Diese neue 

Grundeigent¿merschaft mºchte das Gebiet entwickeln. Die Bedenken 

der Gemeinde, dass dieses Gebiet schwierig zu entwickeln ist, haben sich 

bestªtigt. Aus diesem Grund wurde f¿r dieses Gebiete anfangs Februar 

2023 eine Planungszone f¿r 5 Jahre aufgelegt. So haben die Gemeinde 

und die Grundeigent¿merschaft ausreichend Zeit, eine neue Nutzung 

resp. ¦berbauung zu klªren. Das Gebiet kann allenfalls auch umgezont 

werden, sollte sich eine bessere Nutzung ergeben. Dies w¿rde im Rah-

men einer Teilrevision geschehen. Dieses Vorgehen wurde am 9. Dezem-

ber 2022 von Samuel Schmid (ARP) per E-Mail an die Gemeinde bestªtigt.  

Dies wird im Zonenplan entsprechend dargestellt.  

4.5 Baulandverfl¿ssigung 

Es gibt in der Gemeinde fast keine nicht ¿berbauten Bauzonen mehr: ca. 

10 Parzellen, die der 2-geschossigen Wohnzone zugeteilt sind, sind noch 

nicht ¿berbaut. Ein aktives Baulandmanagement o.ª. wird deshalb in der 

Gemeinde nicht organisiert, grºssere Arealentwicklungen und -umnut-

zungen leisten einen deutlicheren Beitrag zur qualitªtsvollen Siedlungs-

entwicklung nach innen. 

Der Fokus wird auf die grºsseren Entwicklungsgebiete gelegt, so dass 

dort keine Baulandhortung entstehen kann.  
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Die qualitativ hochwertige Gestaltung und Weiterentwicklung des Le-

bensraums ist eines der Hauptziele der Gesamtrevision der Ortsplanung, 

siehe oben.  
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5. Bedarfs- und Flªchennachweis 

5.1 ¦bersicht ¿ber die Baulandentwicklung 

Um einen ¦berblick ¿ber die Baulandentwicklung zu gewinnen und den 

Bedarfsnachweis bei Neueinzonungen zu erbringen, wird im folgenden 

Kapitel die Baulandentwicklung in der Gemeinde aufgezeigt. Dabei wird 

das Fassungsvermºgen der gesamten Bauzonenflªche vor der Ortspla-

nung mit der Bauzonenflªche nach erfolgter Ortsplanung verglichen. 

 

5.2 Einschªtzung des Baulandbedarfs f¿r die kom-
mende Planungsperiode 

In der Gemeinde Bªttwil prªsentiert sich der Stand der ¦berbauung in 

den Zonen im rechtsg¿ltigen Zonenplan wie folgt: 

Der Stand der folgenden Karte und Tabellen entsprechen dem Stand von 

10. Februar 2021. Seitdem wurden 5 Parzellen bebaut (total 0.17 ha). Zu-

dem wurden auf der Parzelle GB Nr. 467 zusªtzliche 0.08 ha Erschlies-

sungsstrasse in W2 umgezont (vgl. Kap. 8.5). 

 

Zone 

¦
b
e
r
b
a
u
t
 
i
n
 
h
a
 

(
a
b
s
o
l
u
t
)

 

¦
b
e
r
b
a
u
t
 

 

(
r
e
l
a
t
i
v
)

 

N
i
c
h
t
 
¿
b
e
r
b
a
u
t
 

i
n
 
h
a
 
(
a
b
s
o
l
u
t
)

 

N
i
c
h
t
 
¿
b
e
r
b
a
u
t
 

(
r
e
l
a
t
i
v
)

 

T
o
t
a
l
 
i
n
 
h
a

 

(
a
b
s
o
l
u
t
)

 

W2 

Feb. 2021 

10.73 94% 0.74 6% 11.47 

W2 

Aug. 2024 

10.98 95% 0.57 5% 11.55 

W2a 2.73 96% 0.12 4% 2.85 

W3 0.41 100% 0.0 0% 0.41 

K+OBS 5.13 99% 0.07 1% 5.2 

G 5.6 79% 1.52 21% 7.12 

Oe+BA 0.42 21% 1.59 79% 2.01 

Tabelle 5: Stand der ¦berbauung, rechtsg¿ltiger Bauzonenplan 
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Legende 

Die gelb hervorgehobenen 

Parzellen sind mittlerweile 

¿berbaut 

  

 

 

 
  Abbildung 1: Karte des Stands der Bebauung, rechtsg¿ltige Ortsplanung (Berechnung Stand 

der ¦berbauung vom 10.02.2021). 

 

Der Stand der ¦berbauung zeigt folgendes: 

 Die Wohnzonen W2, W2a und W3 sind zu einem grossen Teil ¿ber-

baut (zwischen 94 und 100 % ¿berbaut). Es bestehen nahezu keine 

Reserven, um das vom Regierungsrat prognostizierte Bevºlkerungs-

wachstum gemªss mittlerem Szenario (1õ307 Personen bis 2042) auf-

zunehmen. 

 Dasselbe Bild zeigt sich bei der Kernzone mit Ortsbildschutz, auch 

hier bestehen nahezu keine Baulandreserven. Zurzeit ist in der Kern-

zone noch eine Parzelle unbebaut. 

 Die Gewerbezone ist zu 79 % ¿berbaut.  

 Einzig bei der Zone f¿r ºffentliche Bauten und Anlagen bestehen 

noch Baulandreserven. 

Die Gemeinde hat neben Anpassungen im Zonenreglement f¿r eine bes-

sere Ausn¿tzung der Parzellen diverse Umzonungen vorgenommen, die 

dichtere Bauformen auch auf bereits ¿berbauten Parzellen ermºglichen. 

Die Flªchenbilanz dieser Verªnderungen prªsentiert sich wie folgt: 
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Legende 

Die gelb hervorgehobenen 

Parzellen sind mittlerweile 

¿berbaut 

 

 

 

 

 

 
  Abbildung 2: Karte des Stands der Bebauung, Zonenplan Vorpr¿fung 2024 (Berechnung 

Stand der ¦berbauung vom 01.09.2022). 

 

Zone Flªche in ha  

vor OP 

Flªche in ha 

nach OP 

Differenz  

in ha 

Wohnzonen 14.7 17.5 +2.7 

Mischzonen 5.2 4.8 -0.4 

Arbeitszonen 7.1 6.4 -0.7 

Weitere Gebiete 2.0 2.4 +0.4 

Total 29 31.1 +2.1 

Tabelle 6: Abgleich der Flªchen vor und nach der Ortsplanungsrevision 

 

Der Tabelle kann folgendes entnommen werden:  

 Die Flªchen der Wohnzonen haben durch die Einzonung der Land-

wirtschaftszone im Gebiet Grienacker, die Umzonung einiger Kernzo-

nen sowie der ehemaligen Zone f¿r ºffentliche Bauten zugenommen. 

 Die Mischzonen haben etwas abgenommen, was auf die Reduktion 

der Kernzone im Dorfkern zur¿ckzuf¿hren ist. 

 Die Arbeitszonen haben durch eine R¿ckzonung der Parzelle 

GB Nr. 649 in die Gr¿nzone und die Umzonung der ehemaligen Sª-

gerei in eine Mischzone abgenommen. 



 

 

Gesamtrevision der Ortsplanung  27. April 2026 

Bªttwil  Kt. SO 

Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV  Version 2.0 

  16 

 Die Zone f¿r ºffentliche Bauten und Anlagen hat durch die Einzonung 

des Oberstufenzentrum Leimental zugenommen. Dieses war in der 

rechtskrªftigen Ortsplanung keiner Grundnutzung zugeordnet. Die 

Differenz ist verhªltnismªssig klein, weil das Friedhofsareal ausgezont 

wird.  

Die Einwohnerdichten f¿r die Berechnungen des Fassungsvermºgens 

entsprechen den Dichten gemªss Vorlage des Amts f¿r Raumplanung 

èIST- und SOLL-Dichten Kt. SO pro Handlungsraum und pro Zoneé f¿r 

agglomerationsgeprªgte Rªume. 

F¿r die Dichten der Gemeinde Bªttwil wurden die Daten aus dem Ge-

bªude- und Wohnungsregister der Gemeinde verwendet. Es ergibt sich 

dabei folgendes Bild: 

 

Bauzone  E/ha  

¿berbaut IST 

E/ha ¿berbaut  

SOLL 

E/ha unbebaut  

SOLL 

W2 59 59 60 

W3R 0, da neue Zone 80 80 (Mittelwert zwi-

schen W2 und W3) 

W3D 94 95 100 

M 33 35 40 

K 39 39 40 

G9 5 5 5 

G14 9 9 9 

Oe+BA 1 1 1 

Tabelle 7: Abgleich der Dichten der Gemeinde Bªttwil mit den IST- und SOLL-Dichten 

gemªss ARP  

 

Die Dichten der Wohn- und Mischzonen entsprechen bereits heute den 

Dichtevorgaben des Kantons. Der Nachverdichtung sind ð ausser in ei-

nem Teil des Gebiets Rosenmatt ð innerhalb der ¿berbauten Bauzonen 

Grenzen gesetzt. Ohne zusªtzliche Massnahmen ist in Bªttwil keine Sied-

lungsentwicklung mehr mºglich. Es sind deshalb eine Ein-, und eine Um-

zonung vorgesehen (siehe Kapitel 7.5). 
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5.3 Einschªtzung der Kapazitªt der Bauzonen f¿r die 
kommende Planungsperiode 

Gemªss rªumlichem Leitbild sollte bis im Jahr 2042 die Bevºlkerung ca. 

1õ400 Personen betragen. Dies entspricht gegen¿ber heute einem 

Wachstum von ca. 222 Personen. Dieses Wachstum kann durch die vor-

handenen Infrastrukturen (Schule, Kindergarten, Werke etc.) in der Ge-

meinde aufgenommen werden. Die kantonalen Bevºlkerungsprognose 

geht im mittleren Szenario von 1õ310 Personen im Jahr 2042 aus.  

Aufgrund des angestrebten Bevºlkerungswachstums und der einzigen 

Ein- resp. Umzonung im Gebiet Grienacker, wird der Druck auf die bereits 

verhªltnismªssig dicht ¿berbauten Bauzonen steigen. Das Verdichtungs-

potenzial betrªgt bei den Einzelparzellen (èNachverdichtungé) insgesamt 

nur 4 Personen, bei einer erwarteten Ausschºpfung von 30 % in einer 

Planungsperiode ist dies eine Person. Dieses Nachverdichtungspotenzial 

ist so tief, weil die Dichte der ¿berbauten Bauzonen genau dem kanto-

nalen Durchschnitt entspricht und dadurch keine zusªtzlichen èVerdich-

tungsforderungené seitens Kantons hinzukommen. In den nicht bebau-

ten Bauzonen besteht zudem ein Potenzial f¿r 160 Personen.  

Insgesamt wird mit der vorliegenden Ortsplanungsrevision eine Zu-

nahme der Bauzonenkapazitªten f¿r gut 160 Personen innerhalb einer 

Planungsperiode erreicht. Damit kann das oben erwªhnte erwartete Be-

vºlkerungswachstum in der Gemeinde knapp aufgenommen werden. 
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6. Die  nderungen im Zonenreglement 

6.1 Aufbau Zonenreglement 

Das Zonenreglement ist mºglichst einfach aufgebaut. In weiten Teilen 

entspricht es dem Aufbau der Legende des Bauzonen- und Gesamtplans 

(die Nummerierung entspricht dem Entwurf des Zonenreglements): 

1. Formelle Vorschriften 

2. Einleitende Vorschriften 

3. Bauzonen 

4. Eingeschrªnkte Bauzonen 

5. Landwirtschaftszone 

6. Schutzzone ausserhalb Bauzonen 

7. ¦berlagernde Zonen und Gebiete 

8. Natur- und Kulturobjekte 

9. Gefahrenzonen 

10. Festsetzungen gemªss kantonalem Richtplan, kantonaler Gesetzge-

bung und / oder kantonalen Schutzbeschl¿ssen 

11. Weitere Bestimmungen 

12. Inkrafttreten 

 

6.2  nderungen, die das ganze Zonenreglement be-
treffen 

6.2.1 Anpassung an die interkantonale Vereinbarung 
¿ber die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) 

Da in der Schweiz das Baurecht kantonal geregelt ist, gibt es viele unbe-

friedigende Situationen. So hat beispielsweise derselbe Begriff in ver-

schiedenen Kantonen unterschiedliche Bedeutungen. Die interkantonale 

Vereinbarung ¿ber die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) verein-

heitlicht deshalb die wichtigsten Baubegriffe. 

Die fºderalistische Struktur und die Gemeindeautonomie werden dabei 

erhalten. Der Kanton Solothurn hat die IVHB auf den 1. Juli 2012 in Kraft 

gesetzt. Die IHVB wurde in der kantonalen Bauverordnung umgesetzt, 

diese trat am 1. Mªrz 2013 in Kraft. Das Zonenreglement wurde in diesem 
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Sinne ¿berarbeitet. Die technischen  nderungen werden im Zonenregle-

ment zu Beginn der Paragrafen erlªutert. 

6.2.2 Umrechnung von der Ausn¿tzungsziffer in die Ge-
schossflªchenziffer / Gleichzeitige generelle Erhº-
hung der Ausn¿tzung 

Da die gesamte Ortsplanungsrevision im Sinne der Verdichtung nach in-

nen steht, soll unter Ber¿cksichtigung der gewachsenen Strukturen eine 

sanfte Erhºhung der Geschossflªchenziffer vorgenommen wer-den. Das 

bedeutet, dass auf einer Parzelle gegen¿ber der rechtsg¿ltigen Nut-

zungsplanung geringf¿gig mehr gebaut werden darf. Ziel dieser Mass-

nahme ist, dass eine grundsªtzliche Verdichtung in sªmtlichen Zonen an-

gestrebt wird. Wichtig ist aber auch, dass die gewachsenen Quar-

tierstrukturen erhalten bleiben. Wegen den verhªltnismªssig grossen 

Parzellen kºnnen bereits mit der rechtsg¿ltigen Nutzungsplanung recht 

grosse Volumen erstellt werden (z.B. Mehrfamilienhªuser). Aus diesem 

Grund wird auf eine allzu grosse Verdichtung nach innen verzichtet. 

Anschliessend wurde diese erhºhte Ausn¿tzungsziffer in die oberirdische 

Geschossflªchenziffer (GFZ) umgerechnet. Da neu auch das Dachge-

schoss angerechnet wird (in der rechtsg¿ltigen Nutzungsplanung wird 

das Dach- oder Attikageschoss nicht in die Ausn¿tzungsziffer eingerech-

net), wird die GFZ entsprechend erhºht. 

 

 
Abbildung 3: Beispiel Umrechnung von der Ausn¿tzungsziffer in die Geschossflªchenziffer in 

der zweigeschossigen Wohnzone 
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Die unterirdische Geschossflªchenziffer wird je nach Dichte der Zone un-

terschiedlich festgelegt: 

 2-geschossige Wohnzone,  

3-geschossige Wohnzone reduziert, 0.6 

3-geschossige Wohnzone Dorf  

 Kernzone frei 

 Mischzone, Gewerbezone 10.5 m, Gewerbezone 14.0 m, 

Zone f¿r Sportanlagen nach RPG Art. 18, Zone f¿r ºffentliche 

Bauten und Anlagen  0.8 

So kann das gesamte Untergeschoss in vielen Fªllen grºsser gemacht 

werden als der oberirdische Teil, so dass diese Grundst¿cke unterirdisch 

mºglichst gut genutzt werden kºnnen (Einstellhallen, mehrgeschossige 

Keller etc.). Es darf unterirdisch bis zu den Baulinien gebaut werden. 

Die èGebªudehºheé entspricht der neuen èFassadenhºheé (siehe Abbil-

dung Anhang 1 Figur 6 KBV). 

 

 
Abbildung 4: Fassadenhºhe gemªss kantonaler Bauverordnung, Anhang 1 Figur 6 Fassa-

denhºhe KBV 

 

Die ¦berpr¿fung der Geschossflªchenziffer hat ergeben, dass viele Par-

zellen eine gute Ausn¿tzung haben und teils nur noch wenig Ausn¿t-

zungsmºglichkeiten haben. Dies ist vor allem s¿dliche der Bahnlinie der 

Fall. Auf diesen allen Parzellen kºnnte somit noch zusªtzlicher Wohn-

raum erstellt werden.  
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6.3 Eingeschrªnkte Bauzonen 

Aufgrund ¿bergeordneter Vorgaben gibt es neu die eingeschrªnkten 

Bauzonen. Dies sind Bauzonen, in denen nur unter strengen Vorgaben 

resp. in Ausnahmefªllen gebaut werden darf. In Bªttwil gibt es nur eine 

eingeschrªnkte Bauzone, nªmlich die Gr¿nzone.  

 

6.4 Anpassungen von Regelungen, die in mehreren Pa-
ragrafen vorkommen 

In der W2, in derW3R und in der W3 Dorf werden èDienstleistungsbetrie-

ben, die dem Quartiercharakter entsprechené erwªhnt. Dies bedeutet, 

dass nur Nutzungen zulªssig sind, die sich in das bestehende Quartier 

einf¿gen. Es ist absichtlich etwas vage formuliert, da so auf die jeweiligen 

quartierspezifischen Gegebenheiten und Bed¿rfnisse R¿cksicht genom-

men werden kann. So ist beispielsweise in der Nªhe der Tramhaltestelle 

ein kleiner Kaffee- und Brºtchenstand denkbar, im Gebiet Eichacker eher 

nicht, da davon auszugehen ist, dass die Menschen mit dem Auto ein-

kaufen gingen. Wichtig ist, dass hier keine Willk¿r geschaffen wird, son-

dern nur Nutzungen zulªssig sind, die die heutigen Qualitªten der Quar-

tiere nicht beeintrªchtigen.  

 

In etlichen Bauzonen wird die Messweise der Firsthºhe geregelt. Dies ist 

nun in der KBV geregelt. Die Fassadenhºhe wird im Ä 18 KBV und der 

Figur 6 in Anhang 1 geregelt, die Gesamthºhe im Ä 18bis und der Figur 7 

vom Anhang 1. Die Messweise wird daher nicht mehr erlªutert. 

 

Im rechtsg¿ltigen Zonenreglement sind alle Baumasse inkl. Prªzisierun-

gen im jeweiligen Paragrafen aufgef¿hrt. Im Entwurf des Zonenregle-

ments werden alle Baumasse in der èTabelle Baumasseé zusammenge-

stellt. Das Reglement erscheint so ¿bersichtlicher, die einzelnen Paragra-

fen sind k¿rzer und die Unterschiede zwischen den einzelnen Bauzonen 

sind besser ersichtlich. 

  

èDienstleistungsbetriebe, die dem Quar-

tiercharakter entsprechené 

èMessen der Firsthºheé 

Keine Baumasse mehr in den einzelnen 

Bauzonen 
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6.5 Erlªuterung der einzelnen Paragrafen 

Grundsªtzlich folgt das Zonenreglement dem Prinzip, dass kein soge-

nanntes èPapageienrechté geschaffen werden soll: Was in einem anderen 

Rechtstext geregelt ist, wird nicht wiederholt. Auf die wichtigsten Rechts-

texte wird indes aus Gr¿nden der Leser*innenfreundlichkeit hingewiesen. 

Die nachfolgenden Erlªuterungen folgen den ÄÄ des neuen Zonenregle-

ments. Sie prªzisieren die Absichten zu den einzelnen Vorschriften und 

fassen die wesentlichen Neuerungen zusammen. Selbsterklªrende Para-

grafen werden nicht erlªutert. 

 

Ä 1 Geltungsbereich 

Die Ortsplanung der Gemeinde Bªttwil besteht aus dem Zonenregle-

ment, dem Bauzonen- und Gesamtplan, Zonenplan Gefahren sowie dem 

Erschliessungsplan mit Strassenklassierung. Alle diese Dokumente sind 

aufeinander abgestimmt und ergeben so ein sich mºglichst stimmiges 

Bild der angestrebten rªumlichen Entwicklung. 

 

Ä 2 ¦bergeordnete Vorschriften 

Es wird generell auf die ¿bergeordnete Gesetzgebung verwiesen. Daf¿r 

wird jeweils versucht, einen Verweis auf das PBG und die KBV in den Pa-

ragrafen zu machen.  

 

Ä 3 Planungsgrundsªtze 

Die Planungsgrundsªtze sind dem rªumlichen Leitbild entnommen. Sie 

zeigen den strategischen ¦berbau f¿r die rªumliche Entwicklung der Ge-

meinde auf und sind als èLeitsterné f¿r sªmtliche raumrelevanten Ent-

scheide gemªss Ortsplanung zu verwenden. 

 

Ä 4 Geschossflªchenziffer 

Die Geschossflªchenziffer wird in eine ober- und unterirdische Geschoss-

flªchenziffer unterteilt. So kann am ehesten die heutige Ausn¿tzungszif-

fer weitergef¿hrt werden. Dies ist wichtig, da sich k¿nftige Bauten ge-

nauso gut in die bestehenden Siedlungsstrukturen integrieren sollen wie 

solche, die nach den rechtsg¿ltigen Baumassen gebaut werden. 

Die Umrechnung der Ausn¿tzungsziffer in die Geschossflªchenziffer ist 

schwierig. So gibt es z.B. keinen Umrechnungskoeffizienten von der Aus-

n¿tzungsziffer in die Geschossflªchenziffer. Deshalb regelt Ä 4 Abs. 2, 

dass bei altrechtlich erstellten Bauten sªmtliche Geschosse gen¿tzt (also 

auch ausgebaut) werden d¿rfen, auch wenn die zulªssige 
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Geschossflªchenziffer dann ¿berschritten wird. Zugleich ist dies auch ein 

Beitrag f¿r die Verdichtung nach innen. 

 

Ä 5 Mindestausnutzung 

Die Mindestausnutzung wird im Sinne eines Beitrags zur Siedlungsent-

wicklung nach innen festgesetzt. So soll verhindert werden, dass auf sehr 

grossen Grundst¿cken nur ein Haus o.ª. erstellt wird, bei dem die Aus-

n¿tzung sehr tief ist. Sollte es aus verschiedenen Gr¿nden nicht mºglich 

sein, diese Mindestausnutzung zu erreichen, ist der Nachweis zu erbrin-

gen, dass durch eine zonengemªsse ¦berbauung des restlichen Grund-

st¿cks die Mindestausnutzung zu einem spªteren Zeitpunkt erreicht wer-

den kann. 

 

ÄÄ 6 und 7 Qualitªtssicherung mit Voranfragen und Varianzver-

fahren 

Die Vorgaben des rªumlichen Leitbilds sowie die Planungsgrundsªtze 

werden mit Bauvorschriften umgesetzt. Dabei werden die ortsbauliche 

Qualitªt, die Strassenraumgestaltung, der Umgang mit Frei- und Gr¿n-

rªumen und die Integration von Bauten in gewachsene Strukturen mit 

qualitªtssichernden, reglementarischen Bestimmungen sichergestellt.  

Die Qualitªtssicherung erfolgt mit folgenden Massnahmen: 

Ä 6 Qualitªtssicherung mit Voranfragen 

Voranfragen kºnnen von Seiten der Baubehºrde und der Bauherrschaft 

gew¿nscht werden.  

Absatz 1 regelt die Mºglichkeit, wann die Baubehºrde eine Stellung-

nahme und / oder Fachgutachten erstellen lassen mºchte.  

Stellungnahmen zu einer Voranfrage betreffend ortsbaulicher und archi-

tektonischer Qualitªt: Voranfragen bieten Bauherrschaften die Mºglich-

keit, vor einem Baubewilligungsverfahren einzelne, wesentliche Aspekte 

durch die Baubehºrde pr¿fen zu lassen. Dadurch erhªlt die Bauherrschaft 

Planungssicherheit f¿r weitere Investitionen und das nachfolgende Bau-

bewilligungsverfahren bereits in einer fr¿hen Planungsphase. Ziel ist, 

dass die Bauherrschaft und die Baubehºrde in einen Austausch treten, 

der die Anforderungen und Bed¿rfnisse beider beteiligten Seiten fr¿h-

zeitig koordiniert. 

Dieses Vorgehen wird ¿blicherweise von der Bauherrschaft geschªtzt, da 

sie so bereits zu einem fr¿hen Zeitpunkt eine gewisse Planungssicherheit 

erhªlt. F¿r die Baubehºrde wiederum ist dies auch ein Vorteil, da sie von 

Beginn einer Planung involviert ist und nicht erst im Rahmen des Baube-

willigungsverfahrens ihre R¿ckmeldungen geben kann. So kann ð falls 
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Bedarf besteht ð das ºffentliche Interesse bereits fr¿hzeitig angemeldet 

werden.1 

 

Ä 7 Qualitªtssicherung mit Varianzverfahren  

Diese Vorgabe ist f¿r grºssere Arealentwicklungen, die einen gewichti-

gen Einfluss unter anderem auf das bauliche, soziale und wirtschaftliche 

Gef¿ge der Gemeinde haben. Aus heutiger Sicht ist dies primªr entlang 

der Hauptstrasse, aber beispielsweise auch im Rosenmattquartier soll die 

Gemeinde die Durchf¿hrung eines Wettbewerbs oder Studienauftrags 

verlangen kºnnen, falls die erforderliche Qualitªt nicht anderweitig er-

reicht werden kann.  

Der Entscheid, dass eine solche Qualitªtssicherung verlangt wird, erfolgt 

nicht willk¿rlich: Die Baubehºrde stellt Antrag an den Gemeinderat und 

begr¿ndet diesen entsprechend.  

Absatz 1 verlangt ein Varianzverfahren. Im Abs. 3 werden die Mindestan-

forderungen an ein Varianzverfahren f¿r Gebiete mit Gestaltungsplan-

pflicht erlªutert. Mit diesen Vorgaben kann erreicht werden, dass ein gu-

ter Variantenfªcher entsteht und so eine rªumlich optimale Lºsung ge-

funden wird. So bedingt der Bau eines Mehrfamilienhauses beispiels-

weise neben einem gesch¿tzten Naturobjekt ein anderes Verfahren als 

die ¦berbauung eines 3'000 m2 grossen Areals unmittelbar angrenzend 

an den historischen Ortskern.  

Sofern ein grosses ºffentliches Interesse am Planungs- oder Bauvorha-

ben besteht, beteiligt sich die Gemeinde angemessen an den Kosten des 

Verfahrens. 

 

Ä 8 Einteilung des Gemeindegebiets in Zonen, Gebiete und Ob-

jekte 

In diesem Paragrafen werden im Sinne einer ¦bersicht sªmtliche Bau- und 

Nichtbauzonen, eingeschrªnkte Bauzonen, ¿berlagerte Zonen und Gebiete, 

Einzelobjekte, Gefahrenzonen, der orientierende Planinhalt sowie die Fest-

setzungen gemªss kantonalem Richtplan / kantonaler Gesetzgebung im 

Sinne einer ganzheitlichen ¦bersicht aufgef¿hrt. 

  

 
1.  Die Voranfrage ist ªhnlich dem generellen Baubegehren im Kanton Basel-Stadt gemªss kantonalen Ausf¿hrungsbestimmungen zur 

Bau- und Planungsverordnung (ABPV) Ä 13: èGenerelles Baubegehren (Ä 32 BPV):  

1 Zur Abklªrung von Grundsatzfragen oder wesentlichen Teilfragen f¿r die Projektierung eines Vorhabens, dessen Realisierung eine Bau-

bewilligung voraussetzt, kann ein generelles Baubegehren durchgef¿hrt werden.  

2 Das generelle Baubegehren f¿hrt zu einem Vorentscheid, in dem die gestellten Fragen verbindlich beantwortet werden. Der Vorent-

scheid erlaubt noch keine Bauausf¿hrung, sondern dient nur als Grundlage f¿r die weitere Projektierung des Vorhabens. 
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Ä 9 Nutzungsvorschriften 

Der Vollstªndigkeit halber wird hier auf die ¿bergeordnete Gesetzge-

bung verwiesen, da dort zu den Zonen Aussagen gemacht werden, die 

im kommunalen Zonenreglement nicht wiederholt werden. 

 

Ä 10 Tabelle Baumasse 

In der Tabelle Baumasse sind sªmtliche metrischen Vorgaben aller Bauzo-

nen aufgef¿hrt. Dies ist ¿bersichtlicher als die Auflistung in den jeweili-

gen Zonen. So wird auch das Zonierungskonzept (z.B. abnehmende 

Dichte vom Zentrum in die Wohngebiete etc.) klar ersichtlich. 

In den Gebieten mit Gestaltungsplanpflicht kann die Geschossflªchenzif-

fer ober- und unterirdisch erhºht werden, nicht aber um ein zusªtzliches 

Geschoss, wie es ansonsten hªufig im Kanton Solothurn gehandhabt 

wird. So kºnnen die verhªltnismªssig einheitlichen baulichen Strukturen 

trotz der Siedlungsentwicklung nach innen beibehalten werden. 

Hinweis: Die Baumasse zum Ä 17 Sportzone f¿r Reiten und Tennis (SPO) 

werden von der Genehmigung ausgenommen, siehe die Erlªuterungen 

weiter unten zum entsprechenden Paragrafen. 

 

Ä 11 2-geschossige Wohnzone (W2) 

Der Paragraf wird deutlich vereinfacht. Die massgebenden Baumasse sind 

in der Tabelle Baumasse ersichtlich. K¿nftig sollen unter Wahrung der be-

stehenden Quartierstrukturen auch Reihenhªuser und Einliegerwohnun-

gen zulªssig sein.  

Flachdªcher werden zugelassen. Das Bed¿rfnis nach Flachdªchern ist 

gross, es ist bei fast allen Baugesuchen ein Thema. Die Gemeinde mºchte 

hier den Grundeigent¿merschaften entgegenkommen, da Flachdach-

bauten einer zeitgemªssen Bauweise entsprechen. Sie ermºglichen zu-

dem eine bessere Nutzbarkeit des Dachgeschosses, was auch einer effi-

zienteren Raumnutzung entspricht. Hinzu kommt, dass auf Flachdªchern 

PV-Anlagen und extensive Begr¿nungen, was wichtig f¿r Retention von 

Regenwasser ist, erstellt werden kºnnen.  

Der rechtsg¿ltige Zonenplan schreibt vor, dass zwischen der Benken- und 

der Witterswilerstrasse entlang der Bauzonengrenze eine minimal 2.00 m 

breite Hecke sowie pro Parzelle ein hochstªmmiger Baum in einem Ab-

stand von max. 20.00 m zu pflanzen ist, ergªnzt mit Hinweisen zur Um-

setzung, Pflege etc. Diese Regelung wurde nie umgesetzt, zumal nicht 

klar ist, ob diese Hecke innerhalb der Bauzone oder in der Landwirt-

schaftszone zu liegen kommen soll. Eine Umsetzung ist nun nicht mehr 

absehbar, da die meisten Hªuser ihre Parzellengrenze ohnehin begr¿nt 

haben. Aus diesem Grund wird diese Regelung aufgehoben.   
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Ä 12 3-geschossige Wohnzone reduziert (W3R) 

Die Gemeinde mºchte das Gebiet Grienacker dichter als die umliegenden 

Wohnquartiere entwickeln, aber es ist ihr ein Anliegen, die bestehende 

Siedlungsstruktur zu erhalten. Aus diesem Grund wird die 3-geschossige 

Wohnzone reduziert eingef¿hrt. Die 3-geschossige Wohnzone reduziert 

verf¿gt ¿ber fast die gleiche Baumasse wie eine 2-geschossige Wohn-

zone, jedoch hat sie eine hºhere Geschossflªchenziffer und die Fassaden- 

und Gesamthºhe sind jeweils 50 cm hºher, so dass f¿r die ¦berbauung 

resp. deren Architektur, die im Rahmen eines Qualitªtsverfahrens und 

Gestaltungsplans etwas mehr Spielraum besteht. 

Der Unterschied zwischen einer 2-geschossigen Wohnzone und einer 3-

geschossigen Wohnzone reduziert liegt somit in der Nutzung des Dach-

geschosses: Dieses kann vollstªndig genutzt werden. In einer W2 

schrªnkt der Kniestock die Nutzungen ein oder die Attikaregelung ge-

mªss KBV gibt die Ausgestaltung des Attikageschosses vor (siehe nach-

folgende Erlªuterung).  

 

Im Kanton Solothurn kann das oberste Geschoss entweder als Giebel-

dach oder als Attikas ausgestaltet werden.  

Das Attikageschoss muss gemªss Ä 17ter KBV das Attikageschoss gegen-

über dem darunterliegenden Geschoss um mindestens folgendes Mass 

zurückversetzt sein: 

1) bei einer ganzen Längsfassade 4 m, 

2) bei zwei ganzen Längsfassaden je 2 m oder 

3) bei einer ganzen Längsfassade und zwei ganzen Breitfassaden je 2 m. 

Indes können auch andere Anordnungen des obersten Geschosses sinn-

voll sein ð Aussenräume, die im Unterschied zu den drei Varianten nach 

KBV (kantonale Bauverordnung) nicht längsgerichtet sind, sondern eher 

quadratisch. Aus diesem Grund soll die Form des obersten Geschosses 

frei sein. Mit der neuen Regelung schafft die neue Zonenplanung die 

Rahmenbedingungen, damit die Anordnung der Attikageschosse frei 

wählbar ist. Dieser gestalterische Spielraum trägt zu einer besseren archi-

tektonischen und städtebaulichen Qualität bei.  

Das heisst: Eine bisherige zweigeschossige Wohnzone W2 ermöglichte 

zwei Vollgeschosse und ein zusätzliches Attika oder einen Dachausbau. 

Neu ermöglicht die gleiche Zone drei Vollgeschosse, aber weder ein zu-

sätzliches Attika noch einen Dachausbau. 

 

  

Bessere Nutzung des Dachgeschosses 
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 Entwurf Gesamthºhe GH und Fassadenhºhe FH gemªss ZR Ä 10 Tabelle Baumasse: Dreigeschossige Wohn-

zone reduziert (W3R)  

 

 

 

 
 Gesamthºhe GH und Fassadenhºhe FH gemªss ZR Ä 10 Tabelle Baumasse: Zweigeschossige Wohnzone (W2) 

 

Abbildung 5: Schematische Darstellung der Umzonung der W2 in die W3reduziert. Stand Fr¿hjahr 2024 

 

Es sind Reihenhªuser und kleinere Mehrfamilienhªuser zugelassen. Die 

Nªhe zur Tramhaltestelle, wie auch der Bedarf an kleineren Wohnungen 

als zusªtzliches Wohnungsangebot zu den bestehenden Wohntypolo-

gien (vornehmliche Einfamilienhªuser) rechtfertigt die Erstellung von 

Mehrfamilienhªusern in Bªttwil. 

 

Ä 13 3-geschossige Wohnzone Dorf (W3D) 

Da die 3-geschossige Wohnzone Dorf direkt an die Kernzone angrenzt, 

haben die Bauten erhºhte Anforderungen an die Gestaltung zu erf¿llen. 

Das heisst, dass sie sich an èden Gestaltungsgrundsªtzen des charakte-

ristischen Orts- und Strassenbildesé zu orientieren haben. Nicht er-

w¿nscht ist hingegen eine historisierende Architektur, sondern eine 

zweckdienliche ortsbauliche Gestaltung. Flachdªcher sind wegen der 

Nªhe der W3 zur Kernzone nicht zulassen. 
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Da sich die beiden W3D in unmittelbarer Nªhe des Dorfkerns resp. die 

Parzelle GB Nr. 664 sich sogar darin befindet, wird in den Zonenbestim-

mungen darauf hingewiesen, dass die Bestimmungen der Ortsbild-

schutzzone sinngemªss gelten. So kann auf eine Wiederholung ªhnlich 

lautender Bestimmungen im Zonenreglement verzichtet werden. 

 

Ä 14  Kernzone (K) 

Die Gestaltungsgrundsªtze werden vereinfacht resp. anders formuliert, 

da die qualitativen Anforderungen an die Gestaltung und die Integration 

in die Umgebung generell erhºht werden. Es ist deshalb nicht mehr nº-

tig, diverse Gegebenheiten einzeln und sehr detailliert zu regeln. Ein Bei-

spiel ist die spezifische Regelung betreffend Laubenbalkone, sie wird aus 

diesen Gr¿nden aufgehoben. 

F¿r die Gestaltung der Parkplªtze gelten neu Regeln, die mehr auf die 

Integration in das Ortsbild R¿cksicht nehmen. Die Ersatzabgabe wurde 

bis anhin nie angewendet, sie wird deshalb aufgehoben. Der Schutz der 

Gewªsser umfasst die Erhaltung und die Sanierung der ober- und unter-

irdischen Gewªsser in qualitativer und quantitativer Hinsicht. Dazu gilt 

die Gewªsserschutzverordnung Kanton Solothurn (GSchV-SO). 

Die Regelungen zur Zulªssigkeit von Landwirtschaftsbetrieben in der 

Kernzone sowie betreffend Silos werden gestrichen, da es keine aktiven 

Landwirtschaftsbetriebe in dieser Zone mehr gibt.  

In der Kernzone ist bez¿glich der Anpassung der Baulinie auf der Parzelle 

GB Nr. 824 zwischen der M¿hle und der Kantonsstrasse eine 1-geschos-

sige Neubaute zulªssig. F¿r das Baugesuchsverfahren gilt Ä 6 ZR.  

Die Baubehºrde entscheidet, ob sie die Pr¿fung des Ortsbildschutzes 

selbst vornimmt oder Expert:innen beizieht. F¿r eine Zweitmeinung kann 

die Fachstelle Ortsbildschutz (Amt f¿r Raumplanung) beigezogen wer-

den. 

F¿r Reklamen gilt KBV Ä 64bis, der Reklamen ausreichend regelt. 

 

Ä 15  Mischzone (MZ) 

Die Mischzone befindet sich rund um den BLT-Bahnhof Fl¿h-Station. Zu-

lªssig sind Nutzungen, die das Gebiet beleben, also Dienstleistungs- und 

Gewerbebetriebe inkl. Verkauf von G¿tern des tªglichen Bedarfs. Deshalb 

werden reine Lager- und Umschlagsflªchen ausgeschlossen. 

F¿r Baugesuche ist eine Konzeptstudie einzureichen, so dass die Ge-

meinde und die Bauherrschaft in einen fr¿hzeitigen Austausch treten 

kºnnen. In dieser Konzeptstudie sind diverse ortsbauliche und gestalte-

rische Vorgaben aufzuzeigen.  
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Ä 16 Gewerbezone 10.5 m (G10.5) und 14.0 m (G14) 

Die Gewerbezone wird gemªss den Entwicklungsvorstellungen im rªum-

lichen Leitbild unterteilt. In der ersten Bautiefe nºrdlich der Hauptstrasse 

ist die zulªssige Gesamthºhe auf 10.5 m beschrªnkt. In der G10.5 sind 

Lªden bis zu einer Flªche von 1'000 m2 gestattet. In der zweiten Bautiefe 

betrªgt die maximale Gesamthºhe 14 m, zudem ist nur der produktions-

bedingte Verkauf von produzierten Erzeugnissen bis maximal 500 m2 Ver-

kaufsflªche zulªssig. 

Da sich die Gewerbezone von Bªttwil inmitten der Gemeinde befindet, 

stellt der Paragraf zusªtzliche Anforderungen an die Gestaltung von Neu- 

und Umbauten. 

 

Sportzone 1 

 

Ä 17 Sportzone f¿r Reiten und Tennis (SPO) 

Die Sportzone f¿r Reiten und Tennis befindet sich auf der nordºstlichen 

Seite der Gemeinde Bªttwil. Die Parzelle GB Nr. 1074, die sich in dieser 

Zone befindet, ist vom 9. Februar 2023 bis am 8. Februar 2028 mit einer 

Planungszone belegt. Aus diesem Grund kºnnen weder die Grundnut-

zung noch die Zonenbestimmungen ¿berarbeitet werden. Ä 17 folgt aus 

diesem Grund dem Aufbau des èaltené Zonenreglements, und nicht 

demjenigen des Vorliegenden. Aus diesem Grund Deshalb wird dieser 

Paragraf aus der regierungsrªtlichen Genehmigung genommen, er wird 

mit der Aufhebung der Planungszone ersetzt. 

Die Gemeinde ist mit der Grundeigent¿merschaft betreffend mºgliche 

Nutzungen in Kontakt. Wenn eine Lºsung gefunden wird, die sowohl f¿r 

die ºffentlichen und privaten Interessen stimmig ist, wird im Rahmen ei-

ner Teilrevision des Zonenplans die entsprechende Grundnutzung fest-

gelegt.  

 

Ä 18 Zone f¿r Sportanlagen (ZSP) nach Art. 18 RPG 

Der Nutzungszweck wird geºffnet, so dass ggf. auch andere Sportarten 

zugelassen werden kºnnen. 

Auch an die Zone f¿r Sportanlagen werden gemªss Art. 18 RPG zusªtzli-

che Anforderungen bez¿glich Gestaltung und Integration in die Umge-

bung gestellt. 

 

Ä 19 Zone f¿r ºffentliche Bauten und Anlagen (ºBA) 

Da den Gebªuden in der ºBA eine Vorbildfunktion in der Gemeinde zu-

kommt, werden zusªtzliche Anforderungen an deren Gestaltung gestellt. 
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Die Regelung betreffend Abtretungspflicht ist im PBG Ä 42 geregelt, die-

ser Abschnitt wird daher gestrichen.  

 

Ä 20 Gr¿nzone (GR) 

Der Zweck der ehemaligen Freihaltezone wird umformuliert: Zulªssig 

sind der Gartenbau und die Kleintierhaltung. Es sind lediglich der Nut-

zung dienende Anlagen und Kleinbauten zugelassen, und vorzugsweise 

einheimische und standortgerechte Bªume und Strªucher bei der Begr¿-

nung zu verwenden. 

 

Ä 21 Landwirtschaftszone (L) 

Es werden keine massgeblichen inhaltlichen  nderungen gegen¿ber den 

rechtsg¿ltigen Zonenvorschriften vorgenommen. 

 

Ä 22 Uferschutzzone gemªss Art. 41c GSchV 

Der Artikel wird an die neue Gesetzgebung gemªss Art. 41c GSchV an-

gepasst. 

 

Gefahrenzone Schiessanlage 300 m 

Die Schiessanlage ist nicht mehr in Betrieb und ist als Altlast klassiert. 

Daher wird der Artikel gestrichen. 

 

Ä 23 Gebiete mit Gestaltungsplanpflicht 

Zu den Gebieten mit Gestaltungsplanpflicht existierten in der rechtsg¿l-

tigen Ortsplanung keine kommunalen Bestimmungen. Der neue Paragraf 

zu Gebieten mit Gestaltungsplanpflicht gemªss Ä 44 PBG regelt detailliert 

den Erlass von Gestaltungsplªnen, die mºgliche Aufteilung von Gebieten 

in Teilgebiete, die Zusammenarbeit mit Behºrden, die zur erf¿llenden 

Mindestinhalte eines Gestaltungsplans und den Energiebedarf. 

 

ÄÄ 24 ð 25  Prªzisierungen zu Gebieten mit Gestaltungsplan-

pflicht 

Die ÄÄ 24 bis 25 machen Zielvorgaben f¿r die Gebiete Rosenmattquartier 

und Grienacker, zusªtzlich zu den Zielvorgaben gemªss Ä 6 ZR. 

Die zusªtzlichen Mindestanforderungen an die einzelnen Gebiete mit Ge-

staltungsplanpflicht sind im Kapitel 7.5 erlªutert. 

 

Ä 26 Ortsbildschutzzone 
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Die Ortsbildschutzzone resp. deren Perimeter bestand bereits in der 

rechtsg¿ltigen Ortsplanung, nur enthielt das rechtsg¿ltige Zonenregle-

ment keine Bestimmungen dazu.  

Der neue Paragraf macht Aussagen zum Zweck der Schutzzone, der zu-

lªssigen Bauweise, Neubauten, Baumasse und besonderen Bestimmun-

gen. Die Integration in die bestehenden Strukturen mit den Bauten, Vor-

gªrten, Bªumen, Mªuerchen etc. ist von ¿bergeordneter Bedeutung. Aus 

diesem Grund haben sich die Baumasse etc. dieser Vorgaben unterzu-

ordnen. Von grosser Bedeutung ist bei Bauvorhaben der Austausch mit 

der Gemeinde, so dass die heutigen Identifikationswerte und Strukturen 

erhalten resp. gestªrkt werden. 

 

Ä 27 Landschaftsschutzzone LS (PBG Ä 36) 

Es werden keine massgeblichen inhaltlichen  nderungen gegen¿ber den 

rechtsg¿ltigen Zonenvorschriften vorgenommen. 

Diese Zone wird aufgehoben, da der Bªramsle-Weiher nun ein kantona-

les Naturreservat ist. 

 

Ä 28 Kommunale Vorranggebiete Natur- und Landschaft N+L 

Mit dem neuen Absatz 4 zum kommunale Vorranggebiete Natur- und 

Landschaft wird der Unterhalt von Obstgªrten und von Ersatzpflanzun-

gen geregelt. 

 

Ä 29 Aufstufung Lªrmempfindlichkeitsstufe von ES II auf ES III 

Da die Aufstufung der Lªrmempfindlichkeitsstufe selbsterklªrend ist, wird 

direkt auf den Zonenplan verwiesen.  

Die Lªrmgrenzwerte entlang der Kantonsstrassen sind im Strassenareal 

kritisch. Deswegen werden entlang dieser die Lªrmempfindlichkeitsstufe 

von ES II auf ES III erhºht (vgl. Kapitel 8.2.1) 

Dies ist jedoch keine  nderungen gegen¿ber der rechtsg¿ltigen Ortspla-

nung. 

Ä 30 Kommunal gesch¿tzte Naturobjekte 

Der Schutz von Naturobjekten ist aus verschiedenen Gr¿nden wichtig, 

z.B. wegen dem Erhalt der Biodiversitªt, Trittsteinen f¿r kleine Lebewesen, 

aber auch f¿r die Identifikation mit dem Orts- und Landschaftsbild.  

Besonders wertvolle Naturobjekte aus dem Naturinventar werden des-

halb gesch¿tzt und sowohl im Bauzonen- und Gesamtplan als auch im 

Anhang zum Zonenreglement aufgef¿hrt. Sie sind ungeschmªlert zu er-

halten und zu pflegen. Bei einem Abgang sind sie zu ersetzen. 
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Ä 31 Obstgªrten und Baumreihen 

Der Artikel befasst sich mit den Obstbaumbestªnden und speziellen 

Baumreihen, die f¿r das Ortsbild von Bedeutung sind. Diese sind zu er-

halten und zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen. 

 

 
Abbildung 6: Historische Obstgªrten und Baumreihen, map.geo.admin.ch, Download: 

21.01.21 

 

Ä 32 Gebªude erhaltenswert 

Bei den erhaltenswerten Objekten handelt es sich um charakteristische 

Bauten, welchen vor allem als Bestandteil einer Hªusergruppe oder einer 

Gebªudereihe im Ortsbild Bedeutung zukommt. Sie haben eine wichtige 

lokalhistorische Bedeutung, so weisen sie z.B. auf Strukturen, Handwerke 

und Menschen hin, die f¿r die Identitªt und das Ortsverstªndnis von Bªtt-

wil von Bedeutung sind.  

Sie sind in Stellung, Volumen und ªusserer Erscheinung zu erhalten. Der 

Abbruch ist unter Voraussetzungen mºglich. Hinzu kommt gemªss neuer 

Vorgabe des Amts f¿r Raumplanung zusªtzlich der Erhalt der Bausub-

stanz und die Erscheinung. Dies ist so, weil eben das Volumen, die Er-

scheinung und die Bausubstanz voneinander abhªngen und nicht ein-

deutig getrennt werden kºnnen.  

Bei Verªnderungen ist es wichtig ist, dass die heutige Situation zumindest 

erhalten oder verbessert wird. 

Dieser Paragraf wurde gemªss den Formulierungsvorgaben des Amts f¿r 

Denkmalpflege und Archªologie angepasst.  
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Ä 33-37 Naturgefahren, Naturgefahrenbereich ð Restgefªhrdung, 

geringe, mittlere und erhebliche Gefªhrdung  

Diese Paragrafen regeln die Vorschriften f¿r Bauten und Anlagen inner-

halb der verschiedenen Gefahrenzonen Wasser und Sturzprozesse (ge-

ringe, mittlere und erhebliche Gefªhrdung sowie Hinweisbereich). Die 

Naturgefahrenzonen, die im Zonenplan Naturgefahren dargestellt sind, 

umfasst die vorhandenen Gefahrenzonen innerhalb des Perimeters der 

kommunalen Gefahrenkartierung.  

F¿r besonders sensible Objekte wie z.B. Schulen oder Lager gefªhrlicher 

Stoffe gelten wegen den grºsseren rªumlichen resp. menschlichen Aus-

wirkungen strengere Bestimmungen. Die Formulierungen wurden vom 

Amt f¿r Umwelt ¿bernommen und entsprechen somit den kantonalen 

Vorgaben. 

Die Gemeinde weicht f¿r die Formulierungsvorschlag ab, weil sie davon 

ausgeht, dass die Bauherrschaft selbst f¿r das Einholen der sªmtlichen 

relevanten Grundlagen zustªndig ist.  

 

Ä 38 Oberflªchenabfluss 

Dieser Paragraf erlªutert die Gefªhrdung durch Oberflªchenabfluss und 

verweist auf die Gefªhrdungskarte Oberflªchenabfluss des Bundes. Bei 

Starkregen ð einem der grºssten Risiken aufgrund des Klimawandels ne-

ben Hitzeperioden ð kºnnen die Niederschlagsmengen nicht mehr ab-

fliessen resp. versickern, was zu ¦berschwemmungen f¿hren kann. Aus 

diesem Grund wird die Gefªhrdungskarte Oberflªchenwasser immer wie 

wichtiger. Im Zonenreglement gibt es entsprechende Vorgaben wie z.B. 

Erhºhung der Gebªudeºffnungen bei Hauszugªngen, Fensterºffnungen, 

Abfahrten und Lichtschªchte.  

 

Ä 39 Archªologische Fundstellen (mit Archivnummer) 

Der Paragraf entspricht den aktuellen Formulierungsvorgaben des Amts 

f¿r Denkmalpflege und Archªologie. Insbesondere wird auf die Informa-

tionspflicht vor Inangriffnahme von Grabarbeiten hingewiesen. 

 

Ä 40 Kantonal gesch¿tzte Bauten und Kulturobjekte 

Kantonal gesch¿tzte Kulturobjekte sind vom Regierungsrat mittels einer 

Verf¿gung gesch¿tzt.  

Der Paragraf entspricht den Formulierungsvorgaben des Amts f¿r Denk-

malpflege und Archªologie. Demnach sind Baugesuche, die die kantonal 

gesch¿tzten Bauten und Objekte betreffen, dem Amt f¿r Denkmalpflege 

und Archªologie und dem Amt f¿r Raumplanung (Abteilung Ortsbild-

schutz) zur Genehmigung zu unterbreiten.  
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Ä 41 Hecken, Uferbestockung und Feldgehºlz 

Der Artikel weist auf das Natur- und Heimatschutzgesetz sowie der Ver-

ordnung hin, welche Hecken, Uferbestockungen und Feldgehºlz sch¿t-

zen und deren Pflege regeln. 

 

Ä 42 Weitere kantonale Festlegungen 

Der Artikel weist darauf hin, dass kantonale Schutzgebiete, Schutzobjekte 

und Festlegungen den Bestimmungen der Verordnung ¿ber den Natur- 

und Heimatschutz vom 14.11.1980 oder jenen der jeweiligen Schutzver-

f¿gung (RRB) unterliegen und der Bewilligung des Bau- und Justizdepar-

tements bed¿rfen. 

 

Ä 43 Umgebungsgestaltung f¿r sªmtliche Bauzonen 

Die Umgebungsgestaltung und mit ihr die Gestaltung von ºffentlichen 

Plªtzen, Wegen, Vorplªtzen und weiteren Aussenbereichen sind wichtig 

f¿r das Ortsbild und die Einordnung der Siedlung in die Landschaft.  

Dieser Artikel regelt die Materialisierung von Plªtzen und Wegen, die Be-

pflanzung mit einheimischen und standortgerechten Pflanzen und Bªu-

men und die Pflicht, bei grºsseren baulichen Verªnderungen einen Um-

gebungsplan einzureichen. 

 

Ä 44 Mobilfunkanlagen 

Mobilfunkanalagen kºnnen das Ortsbild stºren. Sie sollen an Standorten 

errichtet werden, wo sie visuell nicht stark in Erscheinung treten. Dieser 

Artikel regelt den Umgang mit Mobilfunkanlagen sowie das Verfahren 

f¿r die Baubewilligung. Visuell erkennbare Anlagen werden innerhalb der 

Ortsbildschutzzone gªnzlich ausgeschlossen, da die Gemeinde ¿ber ein 

Ortsbild von regionaler Bedeutung verf¿gt. 

 

Ä 45 Schadstoffbelastete Bºden 

Dieser Paragraf regelt den Umgang mit schadstoffbelasteten Bºden: Aus-

gehobener schadstoffbelasteter Boden kann bei gleicher Bodenbelas-

tung vor Ort weiterverwendet werden oder muss als schadstoffbelasteter 

Bodenaushub entsorgt werden. Es gilt die Abfallverordnung (VVEA) und 

Ä 136 Gesetz ¿ber Wasser, Boden und Abfall (GWBA). 

Die Formulierung des Paragrafen ist vom Amt f¿r Umwelt ¿bernommen. 
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Ä 46 Belastete Standorte / Altlasten 

Dieser Paragraf regelt den Umgang mit belasteten Standorten. Die be-

lasteten Standorte nach Art. 32 USG sind im kantonalen Kataster der be-

lasteten Standorte (KbS) der Website des Amts f¿r Umwelt Kanton Solo-

thurn (AfU) einsehbar. 

F¿r Bauvorhaben auf einem belasteten Standort mit Untersuchungsbe-

darf ist durch die Bauherrschaft vor Baueingabe eine abschliessende Alt-

lasten Voruntersuchung durchzuf¿hren. Bei belasten Standorten ohne 

¦berwachungs- und Sanierungsbedarf ist eine baubedingte Gefªhr-

dungsabschªtzung durchzuf¿hren. 

Die Formulierung des Paragrafen ist vom Amt f¿r Umwelt ¿bernommen. 

 

Ä 47 Verfahren 

F¿r die Nutzungsplanung gilt das Verfahren nach dem kantonalen Pla-

nungs- und Baugesetz. 

 

Ä 48 Inkrafttreten und ¦bergangsbestimmungen 

Das Reglement tritt mit der Publikation des Amtsblatts in Kraft und findet 

ab der ºffentlichen Auflage Anwendung. 

 

Ä 49 Aufhebung des alten Rechts 

K¿nftig werden nur noch die im Rahmen der vorliegenden Gesamtrevi-

sion der Ortsplanung erarbeiteten Planungsinstrumente g¿ltig sein. Die 

Teilzonenplªne etc., die zwischen der Genehmigung der vormaligen Orts-

planung und dieser erstellt wurden, wurden in die vorliegende Nutzungs-

planung integriert. 
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7. Die  nderungen im Zonenplan 

7.1 Grundsªtze 

Die k¿nftige Siedlungsentwicklung soll primªr im Siedlungsentwick-

lungsgebiet Grienacker in der Nªhe der Tramhaltestelle Dorf sowie rund 

um die Haltestelle Fl¿h-Station stattfinden. 

Die Wohngebiete sollen gemªss ihren Eigenschaften weiterentwickelt 

werden. Jedes Quartier kann folglich individuell betrachtet einer geeig-

neten Zone zugewiesen werden. In den intakten Quartieren muss nicht 

unnºtiger Druck zur Innenentwicklung ausge¿bt werden. 

Die Gewerbezone wird in zwei verschiedene Zonen unterteilt, so dass 

eine weitere Entwicklung innerhalb der bestehenden Gewerbezone er-

mºglicht wird.  

Zudem soll der Zonenplan mºglichst èlesbaré werden: Auch Laien sollen 

anhand der Grundnutzungen den Aufbau der Gemeindestrukturen ver-

stehen kºnnen. 

 

7.2 Die wichtigsten  nderungen im Zonenplan 

 
Legende 

   

Kernzone   

   

Ortsbildschutzzone   

   

Wohnzone 2-geschossig   

   

Wohnzone 3-geschossig  

reduziert 

  

   

Wohnzone 3-geschossig Dorf   

   

Gewerbezone   

   

Zone f¿r ºffentliche Bauten 

und Anlagen 

  

   

Mischzone (Rosenmatt und 

Sªgi) 

  

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  Abbildung 7: Zonierungskonzept (schematisch, nicht massstabskonform, Farben nicht iden-

tisch mit dem Zonenplan) 

 

Es ist ein radiales Konzept vom Dorfkern mit Gestaltungsvorschriften hin 

zu den Wohnzonen vorgesehen. Dabei wird die Ortsbildschutzzone auf 

Siedlungsentwicklung an gut  

erschlossenen Lagen 

Differenzierte Entwicklung in den  

Wohngebieten 

Arbeitsplatzgebiete differenzieren 

Gute Lesbarkeit des Zonenplans 
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die wertvolle historische Substanz reduziert resp. auch die umliegenden 

Bautiefe im Sinne eines èumgebenden Kranzesé und ein prªziser Um-

gang f¿r die Erstellung von Ersatz- und Neubauten definiert. Die Ge-

meinde soll im Gegenzug bessere Mºglichkeiten zur Mitsprache hinsicht-

lich der Gestaltung erhalten. 

Der Dorfkern wird von der 3-geschossigen Wohnzone Dorf umgeben. 

Gegen die ªusseren Rªnder der Bauzone folgen die Wohnzonen 2-ge-

schossig resp. Gewerbezonen. Hier gibt es weniger gestalterische Vor-

schriften.  

 

Die rechtsg¿ltigen Gestaltungsplªne werden mit der ºffentlichen Auflage 

der Ortsplanung bestªtigt, deren Planbestªndigkeit richtet sich somit 

nach dem Beschluss der Ortsplanungsrevision. Aus diesem Grund wer-

den im Rahmen der Ortsplanungsrevision sªmtliche Gestaltungsplªne 

eingehend ¿berpr¿ft. 

 

Das Naturinventar und das Naturkonzept wurden in der ersten Jahres-

hªlfte 2019 ¿berpr¿ft und aktualisiert. Zudem wurde das Naturinventar 

im Jahr 2024 im Zuge der Gesamtrevision der Ortsplanung um einen 

Baum ergªnzt. Die wertvollsten Naturobjekte im Gemeindegebiet (insb. 

Einzelbªume) werden im Zonenplan als sch¿tzenswerte Naturobjekte ge-

sichert. Im Zonenreglement bzw. Baureglement werden Regelungen zum 

Schutz der Naturobjekte und zur Fºrderung von Natur und Landschaft 

und der Biodiversitªt im Siedlungsraum formuliert. 

 

7.3 Zonenzuteilungen grºsserer Gebiete  

7.3.1 Reduktion Perimeter der Kernzone mit Ortsbild-
schutz 

Der Dorfkern von Bªttwil spannt sich entlang der Hauptstrasse auf und 

weist den typischen Charakter eines historischen Strassendorfs auf, wel-

ches in der Region verbreitet ist. Die Bauten, welche zum Teil gesch¿tzt 

oder zumindest erhaltenswert sind, springen vor und zur¿ck und definie-

ren so den Strassenraum. Der Vorbereich der Bauten ist von Gªrten ge-

prªgt, die den durchgr¿nten Charakter des Strassenraums definieren. Im 

rechtskrªftigen Zonenplan liegt der historische Dorfkern in der Kernzone 

mit Ortsbildschutz: Ziel ist die Erhaltung des charakteristischen Orts- und 

Strassenbildes sowie der Schutz der traditionellen und architektonischen 

wertvollen Bauten mit ihrer Umgebung. Die Vorgªrten und Vorplªtze sind 

in traditioneller Art zu erhalten oder zu gestalten.  

¦berpr¿fung der Gestaltungsplªne 

¦berpr¿fung Naturinventar  

und -konzept 
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Im rechtskrªftigen Zonenplan umfasst die Kernzone mit Ortsbildschutz 

neben der ersten Bautiefe auch die zweite und dritte Bautiefe ab der 

Hauptstrasse. Diese weisen teilweise nicht die typischen Baustrukturen 

der Kernzone auf. Beispielsweise wurden zwischen der BLT-Linie und der 

ersten Bautiefe der Kernzone mehrheitlich Reihenfamilienhªuser erstellt. 

Oder nºrdlich der Kernzone bestehen mehrere Einfamilien- und Doppe-

leinfamilienhªuser. Sie haben keine historische Wirkung resp. Bauweise. 

Im Rahmen der Gesamtrevision der Ortsplanung werden die Bauten, die 

nicht dem Charakter der Kernzone entsprechen, der Wohnzone 2-ge-

schossig zugewiesen und mit der Ortsbildschutzzone ¿berlagert.  

Mit dieser ¦berlagerung kann sichergestellt werden, dass bauliche Inter-

ventionen in der 2-geschossigen Wohnzone in der Umgebung des Dorf-

kerns sensibel vorzunehmen sind. Der Miteinbezug der Gemeinde ist de-

mensprechend wichtig, dies rechtfertig der Miteinbezug der W2 und 

W3D in die Ortsbildschutzzone. 

 

 

Rechtsg¿ltiger Zustand 

 

 
  Abbildung 8: Anpassung Kernzone und Ortsbildschutzzone 

 

7.3.2 Beibehalt Zonierung der 2-geschossigen Wohn-
zone  

Das Quartiere Brunnacker und Eichacker, die sich am ºstlichen Siedlungs-

rand der Gemeinde Bªttwil zu Witterswil befinden, sowie das Quartier an 

der Rebenstrasse s¿dlich der Tramlinie weisen eine kleinteilige Bebau-

ungsstruktur auf. Vor allem im Gebiet Eichacker sind dies recht moderne 

(Doppel-)Einfamilienhausquartiere, die aufgrund der Kleinteiligkeit der 

Parzellen eine verhªltnismªssig homogene Bebauungsstruktur aufwei-

sen: Die meisten Bauten befinden sich auf der Baulinie, die Vorgartenge-

staltung ist abwechslungsweise mit Vorplªtzen und Gr¿nstrukturen um-

gesetzt. Die Quartiere weisen zudem eine angemessene Durchgr¿nung 

auf, welche auch k¿nftig erhalten werden soll. 

Die Kleinteiligkeit der Parzellen ermºglicht keine grºsseren Bauten, wes-

halb in diesen Quartieren auf eine bauliche Verdichtung verzichtet wird. 
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Die Nutzungsmasse werden beibehalten, um die quartiertypischen Bau-

struktur zu erhalten (mit Ausnahme der Umwandlung der Ausn¿tzungs-

ziffer in die Geschossflªchenziffer gemªss Kapitel 6.2.2).  

 

 

Rechtsg¿ltiger Zustand 

 

 
  Abbildung 9: Erhalt 2-geschossige Wohnzone in den Quartieren Eichacker, Brunnacker und 

Rebenstrasse 

 

Die 2-geschossige Wohnzone a wird aufgehoben. Die dieser Zone zuge-

teilten Gebiete sind sehr unterschiedlich. Es ist nicht mehr zweckmªssig, 

diese Zone beizubehalten. Die Gebiete kºnnen mit einer anderen Grund-

nutzung besser genutzt werden und werden deshalb anderen Zonen zu-

geteilt. 

 Die Parzellen entlang der Witterswilerstrasse ªhneln sich den Bebau-

ungsstrukturen der W2, es sind auch keine gewerblichen Nutzungen 

angesiedelt. 

 Am Rand des Siedlungsgebiets bestehen zwei isolierte Bauzonen, 

nªmlich auf den Parzellen GB Nrn. 709, 512 und 5061. Sie werden der 

2-geschossigen Wohnzone zugeteilt und nicht mehr der W2a gemªss 

rechtsg¿ltiger Planung. In diesen isolierten Parzellen ist keine weitere 

Entwicklung vorgesehen. 

 Die Parzellen am westlichen und ºstlichen Dorfeingang werden der 

neuen 3-geschossigen Wohnzone Dorf zugeteilt.  

 Die W2a im Gebiet Rosenmatt wird der 3-geschossigen Mischzone, 

teils mit Gestaltungsplanpflicht, zugeteilt. 

 

  

2-geschossige Wohnzone a 
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7.4 Neue 3-geschossige Wohnzone Dorf 

Die bestehenden Bauten am westlichen und ºstlichen Eingang des Dorf-

kerns weisen bereits heute eine verhªltnismªssig hohe Dichte auf. Ge-

mªss rechtsg¿ltigem Zonenplan sind diese Gebiete entweder der 2-ge-

schossigen Wohnzone A oder der 3-geschossigen Wohnzone zugeteilt.  

Diese Gebiete werden k¿nftig der 3-geschossigen Wohnzone Dorf zuge-

teilt. Die Bauten und Anlagen haben sich den Gestaltungsgrundsªtzen 

der Kernzone zu orientieren. Das heisst, dass es eigenstªndige Bauten 

sein sollen, ohne historisierend zu wirken, sie m¿ssen sich aber in das 

Ortsbild einf¿gen. Diese Bauten und Anlagen bilden den Auftakt zum 

schºnen Ortskern und sind zeitgleich auch die erste Visitenkarte des 

Dorfkerns. Aus diesem Grund sind hºhere gestalterische Anspr¿che an 

diese Gebiete gerechtfertigt.  

 

 

 

Rechtsg¿ltiger Zustand 

 

 

 

  Abbildung 10: W3 Dorf entlang der Hauptstrasse 

 

7.5 Entwicklungsgebiete 

Im Rahmen der Gesamtrevision der Ortsplanung Bªttwil gibt es vier 

Hauptentwicklungsgebiete. Sie stimmen mit dem rªumlichen Leitbild 

¿berein: 

 Umzonung der Zone f¿r ºffentliche Bauten und Anlagen inkl. Einzo-

nung einiger der Landwirtschaftszone zugeteilten Parzellen im 

Grienacker 
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 Weiterentwicklung Gebiet Rosenmatt und Bahnhof Fl¿h 

 Weiterentwicklung Gewerbezone M¿hlematt. 

 

7.5.1 Umzonung Zone f¿r ºffentliche Bauten und Anla-
gen und Einzonung Landwirtschaftszone im Gebiet 
Grienacker 

 

 

Rechtsg¿ltiger Zustand 

 

 
  Abbildung 11: Umzonung Zone f¿r ºffentliche Bauten und Anlagen Grienacker 

 

Gemªss rechtsg¿ltiger Ortsplanung befindet sich das Areal (ca. 7'500 m2) 

ºstlich der Gemeindeverwaltung in der Zone f¿r ºffentliche Bauten und 

Anlagen. Dank der Lage der Parzellen GB Nrn. 526, 527, 528, 529, 530 und 

674 in unmittelbarer Nªhe der BLT-Haltestelle èBªttwil, Dorfé ist das Areal 

optimal an den ¥V angeschlossen und eignet sich somit grundsªtzlich 

f¿r eine dichtere Wohnnutzung. Die Flªche wird heute mehrheitlich als 

Wiese genutzt. 

F¿r diese recht grosse Zone f¿r ºffentliche Bauten und Anlagen besteht 

langfristig kein Bedarf mehr. Die Primarschule befindet sich in Witterswil, 

die Kreisschule hat an dieser Lage keinen Raumbedarf. Im Rahmen der 

Gesamtrevision der Ortsplanung soll diese ºBA dementsprechend redi-

mensioniert werden und das Areal f¿r die Wohnnutzung (Wohnzone 2-

geschossig) geºffnet werden. Es sollen moderne, optimal an die Tram-

haltestelle Dorf angeschlossene Wohnungen f¿r Einzelpersonen und 

Paare sowie f¿r Familien erstellt werden. Diese kleineren Reihen- und 

Umzonung ºBA 
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Mehrfamilienhªuser leisten auch einen namhaften Beitrag an den Gene-

rationenwechsel: So wird die Mºglichkeit f¿r ªltere Bªttwiler*innen in der 

Nachfamilienphase geschaffen innerhalb der Gemeinde vom Einfamilien-

haus in eine Wohnung umzuziehen.  

 

Im Anschluss an die kantonale Vorpr¿fung und nach mehreren Gesprª-

chen mit dem Amt f¿r Raumplanung, entschloss die Gemeinde, auf den 

kantonalen Vorschlag einzutreten und die Parzellen GB Nrn. 5089, 5090, 

5091 und 5092 einzuzonen und auf die Einzonung der Reservezonen im 

Gebiet Eichacker zu verzichten. Das Amt f¿r Raumplanung stellte klar, 

dass sie dem Regierungsrat einen Antrag zur Nichteinzonung stellen wer-

den.  

 

Parzelle  

GB Nr. 

Zone Flªche  

in m2 

Zone  Flªche  

in m2 

Total 

Grienacker 

Mehrwertabgabepflichtig 

5089 LW 427    Ja, da Einzonung aus der Landwirt-

schaftszone und in Privatbesitz 

5090 LW 1õ713    Ja, da Einzonung aus der Landwirt-

schaftszone und in Privatbesitz  

5091 LW 986    Ja, da Einzonung aus der Landwirt-

schaftszone und in Privatbesitz 

5092 LW 1õ070    Ja, da Einzonung aus der Landwirt-

schaftszone und in Privatbesitz 

526 ºBA   438  Nein, weil ºffentliche Nutzung inner-

halb des GP-Perimeters beibehalten 

werden soll und im Eigentum der 

Gemeinde (Lage der Spielflªchen im 

Rahmen des GP festzusetzen) 

527 ºBA   985  Nein, weil ºffentliche Nutzung inner-

halb des GP-Perimeters beibehalten 

werden soll und im Eigentum der 

Gemeinde (Lage der Spielflªchen im 

Rahmen des GP festzusetzen) 

528 ºBA   2õ794  Ja, da Umzonung aus der ºBA und in 

Privatbesitz 

529 ºBA   1õ885  Ja, da Umzonung aus der ºBA und in 

Privatbesitz 

530 ºBA   2õ173  Ja, da Umzonung aus der ºBA und in 

Privatbesitz 

Total  4õ196  7õ385 11õ581  

Tabelle 8: Flªche der Einzonung in das Gebiet mit Gestaltungsplanpflicht Grienacker (W3R) 

 

Wegen der Nªhe zur Tramhaltestelle Dorf und dem Bedarf an zusªtzli-

chen Wohnformen in der Gemeinde, namentlich Familienwohnungen, 

Einzonung Landwirtschaftszone  

3-geschossige Wohnzone reduziert 
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Reihenhªuser und kleinere Wohnungen, wird dieses Gebiet der 3-ge-

schossigen Wohnzone reduziert W3R zugeteilt (siehe auch dazu die Er-

lªuterungen zur W3R im Kapitel 6.5). Eine W3R hat nahezu die gleichen 

Massmasse wie die 2-geschossige Wohnzone, ist aber etwas dichter und 

lªsst einen grºsseren Gestaltungsspielraum bei der Ausgestaltung des 

obersten Geschosses, also des Dachgeschosses. So kann beispielsweise 

auf den Kniestock verzichtet werden, der die Dachnutzung einschrªnkt 

oder es kann ein Attika erstellt werden, das nicht den strikten Vorgaben 

der kantonalen Bauverordnung (Ä 17ter) entspricht.  

 

Die Einzonung Grienacker umfasst insgesamt 0.37 ha Fruchtfolgeflªchen, 

die im kantonalen Fruchtfolgeflªcheninventar erfasst sind. Es besteht 

eine Kompensationspflicht f¿r dieser Einzonung. Gemªss Art. 30 Abs. 1bis 

der Raumplanungsverordnung ist eine Einzonung nur genehmigungsfª-

hig, wenn ein auch aus Sicht des Kantons wichtiges Ziel ohne die Bean-

spruchung von Fruchtfolgeflªchen nicht sinnvoll erreicht werden kann 

und die optimale Nutzung der beanspruchten Flªchen sichergestellt ist 

(L-1.2.2 kantonaler Richtplan). Die Einzonung èGrienackeré erf¿llt beide 

Voraussetzungen.  

Gemªss der Vollzugshilfe zum Sachplan Fruchtfolgeflªchen (FFF) muss 

bei Vorhaben, die ¿ber 0.25 ha FFF beanspruchen, der flªchengleichen 

Kompensation des Verlustes an FFF nachgewiesen werden (L-1.2.3 kan-

tonaler Richtplan). Bei der Einzonung Grienacker werden insgesamt 0.37 

ha FFF beansprucht, wodurch eine Kompensationspflicht entsteht. Dieser 

Verlust an FFF wird durch die Auszonung Friedhof (ºBA) in die Landwirt-

schaftszone ausgeglichen.  

Gemªss der kantonalen Vorpr¿fung handelt es sich bei dieser Einzonung 

nicht um eine kommunale Einzonung. Eine kommunale Einzonung muss 

zwingend saldoneutral innerhalb der Gemeinde sein und kann nur mit 

einer flªchengleichen Umlagerung des gleichen Zonentyps erfolgen. Bei 

der Einzonung Grienacker ist keine flªchengleiche Auszonung von Wohn-

zonen vorgesehen. Daher kann die vorgesehene Einzonung in die Wohn-

zone nicht als Einzonung von kommunaler Bedeutung aufgefasst wer-

den.  

Die Einzonung Grienacker betrifft eine Spezialzone, die ohne Kompensa-

tion vorgenommen werden kann. Gemªss dem kantonalen Richtplan (S-

1.1.12) d¿rfen die Flªchen ohne Kompensation neu der Bauzone zuge-

wiesen werden, wenn sie insgesamt kleiner als 0.5 ha sind, der Arrondie-

rung der Bauzone dienen und im Nutzungsplanverfahren der Bedarf aus-

gewiesen ist. Dies ist im vorliegenden Fall im Gebiet èGrienackeré gege-

ben.  

 

Im Sinne der Qualitªtssicherung wird dem Areal eine Gestaltungsplan-

pflicht ¿berlagert. Die Weiterentwicklung soll anhand eines 

Einzonung Grienacker und Fruchtfolge-

flªchen (FFF) 

Einzonung von kantonaler Bedeutung 

Gestaltungsplanpflicht mit zusªtzlichen 

Mindestanforderungen 
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Gesamtkonzepts erfolgen. Bei dieser Arealgrºsse ist zudem die Durch-

f¿hrung eines qualitªtssichernden Varianzverfahrens (Wettbewerb / Stu-

dienauftrag) nºtig. Wichtig ist der ¦bergang von der s¿dwestlichen 

Wohnzone resp. der Landwirtschaftszone in diese 3-geschossige Wohn-

zone reduziert. Im Rahmen dieser Planung ist weiter zu pr¿fen, wie die 

Einm¿ndung des Bahnwegs / Im Grienacker in die Witterswilerstrasse 

verkehrstechnisch hinsichtlich besserer Verkehrssicherheit und Orientie-

rung optimiert werden kann. Bei Bedarf ist wegen der Einm¿ndung des 

Bahnwegs in die Witterswilerstrasse (= Kantonsstrasse) im Rahmen der 

Erarbeitung des Gestaltungsplans mit dem Amt f¿r Verkehr und Tiefbau 

fr¿hzeitig zu klªren. 

Die Gemeinde mºchte grundsªtzlich die gemeindeeigenen Parzellen in 

der ºBA belassen, welche Platz f¿r einen Spiel- und Begegnungsbereich 

in der Nªhe des Gemeindezentrums ermºglichen resp. f¿r eine allfªllige 

Erweiterung des Kindergartens ermºglicht. Einerseits ist die lªngliche 

Lage des Spielplatzes entlang der Tramlinie nicht optimal, andererseits 

sollen solche Nutzungen Teil der ¦berbauung werden. Aus diesem Grund 

wird in den zusªtzlichen Mindestanforderungen an den Zonenplan er-

gªnzt, dass eine Flªche von 1'500 m2 (Grºsse der Gemeindeparzellen GB 

Nrn. 526, 527 und 674) in die ¦berbauung zu integrieren ist. Diese ºBA 

wird aber so im Zonenplan nicht mehr dargestellt. Sie wird im Zonenreg-

lement entsprechend gesichert und ist dann im Gestaltungsplan darzu-

stellen.  

 

 

 

Anforderung gemªss S-1.1.9 Interessensabwªgung Erf¿llt 

êsie mit dem kantonalen Raum-

konzept ¿bereinstimmt; 

Wie bereits oben erwªhnt, ist die Einzonung der Parzellen 

GB Nrn. 5098, 5090, 5091 und 5092 ein Gegenvorschlag f¿r 

den Verzicht auf die Einzonung der Reservezonen im Gebiet 

Eichacker.  

Aus diesem Grund kann diese Anforderung als erf¿llt be-

trachtet werden. 

Ja  

êder Bedarf gegeben ist; das Ge-

biet mit dem ºffentlichen Verkehr 

angemessen erschlossen ist; 

Das gesamte Gebiet ist der ºV-G¿teklasse B gemªss kanto-

naler Karte ºV-G¿teklassen zugeteilt.  

Das Tram fªhrt wªhrend den Stosszeiten im 7 min-Takt. 

Ja 

lnteressensabwªgung gemªss Kantona-

lem Richtplan, Kapitel S.1.1.9 
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Anforderung gemªss S-1.1.9 Interessensabwªgung Erf¿llt 

êdas ¿bergeordnete Strassennetz 

das Verkehrsaufkommen aufneh-

men kann; 

Die genaue Erschliessung ¿ber den Bahnweg oder Im Griena-

cker ist im Rahmen des Gestaltungsplans inkl. Richtkonzept 

und allfªlliger Etappierung aufzuzeigen. 

¦ber den Bahnweg wird das Gebiet auf die Witterswi-

lerstrasse erschlossen. 

Bei einer Dichte von 80 Personen/ha ist mit ca. 90 zusªtzlichen 

Einwohnenden zu rechnen.  

Bei einer durchschnittlichen Haushaltsgrºsse von 2.5 Perso-

nen (90 Personen geteilt durch 2.5) ergibt dies ca. 40 Woh-

nungen. Dies ergibt ð grossz¿gig geschªtzt ð ca. 100 Fahrten 

pro Tag.  

Die Witterswilerstrasse (Kantonsstrasse) kann dies aufneh-

men (DTV 2020 in beiden Richtungen ca. 2'500 Fahrten, 120 

Fahrten sind also ca. 4 %). 

Ja 

êdie Zusicherung der Eigent¿mer 

vorhanden ist, das Land innert 5 bis 

10 Jahren zu ¿berbauen; 

Die Gemeinde f¿hrte eine Umfrage durch, die R¿ckmeldun-

gen zeigen, dass die Eigent¿merschaft einer Einzonung posi-

tiv gegen¿bersteht. 

Die Gemeinde wird mit den privaten Grundeigent¿merschaf-

ten ¦berbauungsvertrªge abschliessen. 

Ja 

êFruchtfolgeflªchen (FFF) mºg-

lichst geschont oder kompensiert 

werden (Realersatz oder Aufwer-

tung bedingt geeigneter FFF); 

Siehe Berechnungen unten. Ja 

êsie regional abgestimmt ist; [ê]. Gemªss regionalem Raumkonzept Leimental 2035 weist Bªtt-

wil eine der hºchsten Wachstumsraten in der Region auf 

(+ 3.1% p.a.)2 

Die Gemeinde weist im regionalen Vergleich einen hohen 

Bauzonenbedarf auf, hat aber sehr wenig Bauzonen3.  

F¿r das hintere Leimental ist eine èmoderate Siedlungsent-

wicklung unter Erhalt der Gr¿nraumqualitªtené vorgesehen4.  

Das regionale Raumkonzept Leimental 2035 weist keine kom-

munalen Erweiterungsgebiete aus. 

Ja  

Tabelle 9: Interessensabwªgung f¿r eine Einzonung gemªss Richtplan S-1.1.9 

 

Die neu der Bauzone zugeordneten Flªche betrªgt ca. 0.4 ha. Die Auszo-

nungen beim Friedhof betragen 0.8 ha. So kann die Einzonung in die 

W3R mit der Auszonung der ºBA doppelt kompensiert werden. 

  

 
2 Regionales Raumkonzept Leimental 2035, https://region-leimental-plus.ch/wp-content/uploads/2019/08/raumkonzept-leimental-

schlussbericht-klein.pdf, Download: 20.1.2021, S. 25 
3  Regionales Raumkonzept Leimental 2035, https://region-leimental-plus.ch/wp-content/uploads/2019/08/raumkonzept-leimental-

schlussbericht-klein.pdf, Download: 20.1.2021, S. 40 
4  Regionales Raumkonzept Leimental 2035, https://region-leimental-plus.ch/wp-content/uploads/2019/08/raumkonzept-leimental-

schlussbericht-klein.pdf, Download: 20.1.2021, S. 83 

https://region-leimental-plus.ch/wp-content/uploads/2019/08/raumkonzept-leimental-schlussbericht-klein.pdf
https://region-leimental-plus.ch/wp-content/uploads/2019/08/raumkonzept-leimental-schlussbericht-klein.pdf
https://region-leimental-plus.ch/wp-content/uploads/2019/08/raumkonzept-leimental-schlussbericht-klein.pdf
https://region-leimental-plus.ch/wp-content/uploads/2019/08/raumkonzept-leimental-schlussbericht-klein.pdf
https://region-leimental-plus.ch/wp-content/uploads/2019/08/raumkonzept-leimental-schlussbericht-klein.pdf
https://region-leimental-plus.ch/wp-content/uploads/2019/08/raumkonzept-leimental-schlussbericht-klein.pdf
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 Einzonung (m2) Auszonung (m2) Bilanz (m2) 

Grienacker 4õ196   

Friedhof  7'905  

Total   3õ709 

Aufhebung div. Reservezonen  (14'638)  

Tabelle 10: Zusammenzug der Einzonung Grienacker 

 

7.5.2 Weiterentwicklung Gebiet Rosenmatt und Bahnhof 
Fl¿h 

Das Areal rund um èFl¿h, Bahnhofé ist von einer heterogenen Nutzungs- 

und Bebauungsstruktur geprªgt und bildet gewissermassen das regio-

nale Zentrum der Solothurner Gemeinden im Leimental. Wie im rªumli-

chen Leitbild analysiert, fehlt eine attraktive Anbindung des Gebiets an 

das Dorfzentrum von Bªttwil. Es ist zudem ein regional bedeutender Um-

steigeknoten, der eine gewisse rªumliche Qualitªt verdient. 

Das Gebiet ist gemªss rechtsg¿ltiger Ortsplanung ist der 2-geschossigen 

Wohnzone a zugeteilt, die Gestaltungsplanpflicht wurde 1999, zwei Jahre 

nach der regierungsrªtlichen Genehmigung der Ortsplanung, aufgeho-

ben. 

 

Im Sinne der Innenentwicklung, welche an Lagen mit guter Erschliessung 

durch den ºffentlichen Verkehr vorgesehen sind, sowie hinsichtlich der 

Fºrderung des Gebiets als regionales Zentrum wird das Gebiet einer 3-

geschossigen Mischzone zugewiesen. Dadurch wird die Attraktivierung 

und die Belebung des Areals durch eine Nutzungsmischung gefºrdert. 

Gegen¿ber der rechtsg¿ltigen Ortsplanung wird die zulªssige Geschoss-

zahl um ein Vollgeschoss erhºht. Dies ist an dieser Lage und hinsichtlich 

der heutigen Kºrnung gerechtfertigt und ergibt keinen ortsbaulichen 

Bruch. Das Gebiet zwischen der Tramlinie und der Rosenmattstrasse wird 

mit einer Gestaltungsplanpflicht belegt, weil sich aufgrund der Alters-

struktur der Bauten eine Siedlungserneuerung in der kommenden Zeit 

anbieten wird. Die sich s¿dlich des Haugrabens befindenden Bauten wie 

z.B. das Coop, die Mehrfamilienhªuser und die Wohn- und Gewerbebau-

ten nºrdlich der Tramlinie sind grºsstenteils j¿ngeren Baujahrs, es ist da-

von auszugehen, dass diese in der anstehenden Planungsperiode nicht 

ersetzt werden. Sollte doch eine Entwicklung anstehen, kann die Ge-

meinde ¿ber die Paragrafen zur Qualitªtssicherung mit Voranfragen und 

Varianzverfahren gemªss Zonenreglement Ä 6 und 7 entsprechend auf 

diese Entwicklungen reagieren. 

  

Weiterentwicklung als regionales  

Zentrum 
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Umgang mit dem Haugraben 

Der Haugraben durchquert das Gebiet. Er fliesst in einem Kanal und ist 

teilweise eingedolt. Bez¿glich Festlegung Gewªsserraum siehe Kapitel 

9.1). 

Der nordºstlichste Teil der Strasse èRosenmatté (Parzelle GB Nr. 752) ist 

gemªss rechtsg¿ltiger Ortsplanung als Erschliessungsstrasse klassiert. 

Die Gemeinde hat die Strasse nie erstellt und wird k¿nftig auch keinen 

Bedarf mehr daran haben. Diese Parzelle wird daher analog den umlie-

genden Parzellen ebenfalls der Mischzone zugeteilt.  

 

 

Rechtsg¿ltiger Zustand 

 

 
  Abbildung 12: Umzonung Rosenmattquartier in eine Mischzone, nºrdlich der Stichstrasse 

Rosenmatt mit Gestaltungsplanpflicht 

 

7.5.3 Weiterentwicklung Gewerbezone M¿hlematt 

Ca. 14 % der Gewerbezone ist nicht ¿berbaut. In den vergangenen Jahren 

hat sich gezeigt, dass die Zonenvorschriften nicht immer den effektiven 

Bed¿rfnissen der Eigent¿merschaft entsprechen. Dies ist auch bereits im 

rªumlichen Leitbild angetºnt: Die Strategie B4 èGewerbegebiet mit Cha-

rakteré sieht vor, dass mittels einer Erhºhung des zulªssigen Nutzungs-

masses und der Differenzierung des Wohnanteils die Durchmischung 

und Lebendigkeit innerhalb des Gewerbegebiets gefºrdert werden soll. 

Die bestehende Gewerbezone gemªss rechtskrªftigem Zonenplan wird 

in zwei unterschiedliche gewerbliche Zonen eingeteilt: 

 Entlang der Hauptstrasse wird die èGewerbezone 10.5 mé ausge-

schieden. Entlang der Kantonsstrasse, die zugleich auch Bindeglied 
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zwischen dem Dorf und dem Gebiete Rosenmatt ist, sollen Lªden bis 

1'000 m2 zulªssig sein, also wie beispielsweise das Coop heute. So 

kann ein gewisses Personenaufkommen generiert werden. Mit ent-

sprechenden Zonenvorschriften zur Umgebungsgestaltung entlang 

der Hauptstrasse soll hier eine Aufwertung des Strassenareals ge-

schaffen werden. 

 In der zweiten Bautiefe bis hin zum Haugraben wird die èGewerbe-

zone 14 mé ausgeschieden. Dort sind grºssere Lªden ausgeschlos-

sen, um die bestehenden èLadenfronté entlang der Hauptstrasse 

nicht zu konkurrenzieren. 

Mit dieser Unterscheidung kann eine bessere Ausnutzung der Gewerbe-

zone erreicht werden, was gemªss der Siedlungsstrategie des Kantons 

gefordert wird. Zusªtzlich werden die Mºglichkeiten der Weiterentwick-

lung f¿r die Eigent¿merschaften gefºrdert. 

 

 

Rechtsg¿ltiger Zustand 

 

 
  Abbildung 13: Aufteilung Gewerbezone in Gewerbezone 10.5 m G10.5 entlang Hauptstrasse 

und Gewerbezone 14 m G14 entlang M¿hlemattstrasse 

Die Gewerbezone befindet sich im Gewªsserschutzbereich Au. Aus die-

sem Grund wie auf eine Unterkellerung verzichtet. 

 

Gemªss rechtsg¿ltiger Ortsplanung befindet sich am ¦bergang der Ge-

werbezone zur Landwirtschaftszonen auf den Parzellen GB Nrn. 384, 1163 

und 386 eine Freihaltezone. Gemªss Ä 9 Freihaltezone des rechtsg¿ltigen 

Zonenreglements wird dieser Streifen der Bauzone èzugerechneté, im 

Zonenplan jedoch der Landwirtschaftszone. Dieser Gr¿nstreifen wurde 

von den Eigent¿mer:innen der Gewerbetriebe erstellt und unterhalten. 

Dieser Widerspruch wird nun aufgehoben, indem dieser Streifen der an-

grenzenden Gewerbezone zugeteilt wird. In den Zonenvorschriften wird 

der Erhalt dieses gestalteten ¦bergangs weiterhin gefordert (Ä 16 Abs. 

5a).  

Plangrafische Anpassung im Gebiet 

M¿hlematt 
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Da dies eine plangrafische Korrektur ist, unterliegt diese Einzonung nicht 

der Mehrwertabgabe. 

 

7.6 Auszonungen 

7.6.1 Auszonung Zone f¿r ºffentliche Bauten und Anla-
gen Friedhof 

Die Parzellen GB Nrn. 502, 503 und 504 (ca. 2'000 / 2'500 / 3'400 m2, total 

7'900 m2) befinden sich gemªss rechtsg¿ltiger Ortsplanung in der Zone 

f¿r ºffentliche Bauten und Anlagen und waren f¿r einen neuen Friedhof 

f¿r Bªttwil vorgesehen. Ein so grosser Friedhof ist aus heutiger Sicht nicht 

notwendig, der Friedhof bei der Kapelle ist ausreichend. Da kein entspre-

chender Raumbedarf besteht, wird die Flªche der Landwirtschaftszone 

zugewiesen. 

 

 

Rechtsg¿ltiger Zustand 

 

 
  Abbildung 14: Auszonung Friedhofareal 
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7.6.2 Umzonung der Gewerbezone in die Gr¿nzone (Par-
zelle GB Nr. 649)  

Die Eigent¿merschaft der Parzelle GB Nr. 649 hat keinen Bedarf an dieser 

ca. 1'300 m2 grossen Gewerbezone. Sie wird deshalb der Gr¿nzone zu-

geteilt.  

 

 

Rechtsg¿ltiger Zustand 

 

 
  Abbildung 15: Auszonung der Parzelle GB Nr. 649 in die Gr¿nzone 

 

7.6.3 Aufhebung Reservezonen  

Reservezonen sind gemªss kantonalem Planungs- und Baugesetz der 

Landwirtschaftszone gleichgesetzt, sie sind kein èBauerwartungslandé. 

Sollten sie eingezont werden, durchladen sie den ènormalen Einzonungs-

prozessé. Das heisst, dass es eigentlich keine Notwendigkeit f¿r eine Re-

servezone mehr gibt. 

 

Die Parzellen GB Nrn. 434, 436, 437, 438 und 438 (total 1.5 ha) sind ge-

mªss rechtsg¿ltiger Ortsplanung der Reservezone f¿r ºffentliche Sport-

anlagen zugeteilt. Diese Reservezone wird der Landwirtschaftszone zu-

gewiesen. Weisen entweder der Tennisplatz oder der Reitstall zu einem 

spªteren Zeit-Punkt Erweiterungsbedarf auf ð und sind die bestehenden 

Platzreserven aufgebraucht ð kann eine projektbezogene Einzonung vor-

genommen werden. 

Sportanlage Langmatten 
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Hinweis: Die Parzellen GB Nrn. 444 und 1074 sind mit einer Planungszone 

vom 9. Februar 2023 bis am 8. Februar 2028 belegt. Sie werden von der 

regierungsrªtlichen Genehmigung der Ortsplanung ausgenommen. 

Siehe auch Kapitel 4.4 

 

 

Rechtsg¿ltiger Zustand 

 

 
  Abbildung 16: Aufhebung Reservezone Sportanlage Langmatte 

 

Die Parzellen GB Nrn. 899, 903, 901, 897, 895, 889, 890, 892, 876, 459, 

878, 887, 885, 884 und 875 (total ca. 1.7 ha) sind gemªss rechtsg¿ltigem 

Zonenplan der Reservezone W2 zugeordnet. Eine Einzonung dieses Ge-

biets ist nicht genehmigungsfªhig, dies ist im Vorpr¿fungsbericht des 

Amts f¿r Raumplanung explizit festgehalten und auch in den anschlies-

senden Gesprªchen zwischen der Gemeinde und dem Amt f¿r Raumpla-

nung von letzterem so kommuniziert.  

 

 

Reserve Eichacker Nord und Ost 
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Rechtsg¿ltiger Zustand 

 

 
  Abbildung 17: Aufhebung Reservezone Eichacker Nord und Ost 

 

7.7 Weitere  nderungen der Grundnutzung 

7.7.1 Grundnutzungen der Gebiete mit Gestaltungsplan-
pflicht 

Die drei rechtsg¿ltigen Gestaltungsplªne sind keiner Grundnutzung zu-

gewiesen. Warum dies der Fall ist, kann nicht mehr eruiert werden. Alle 

Gebiete wurde gemªss den Gestaltungsplªnen ¿berbaut.  

K¿nftig wird die Grundnutzung auch im Bauzonenplan dargestellt (wie 

im Kanton Solothurn ¿blich), sie stimmt mit den Gestaltungsplªnen ¿ber-

ein: 

 Die Kreisschule wird der Zone f¿r ºffentliche Bauten und Anlagen zu-

geteilt. 

 Der Gestaltungsplan èRosenmatté wird der Mischzone zugeteilt.  

 Der Gestaltungsplan èM¿hlearealé wird der 2-geschossigen Wohn-

zone zugeteilt. das Gestaltungsplangebiet wird zur Mischzone. 

Dies sind plangrafische Korrekturen, diese  nderungen unterliegen somit 

nicht der Mehrwertabgabepflicht. 
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Rechtsg¿ltiger Zustand 

 

 

 

 

 
  Abbildung 18: Ausschnitt Zonenplan Bªttwil ð Umzonung Oberstufenzentrum Leimental 

und Gestaltungsplangebiete èGP Rosenmatté und GP èM¿hlearealé 

 

7.7.2 Umzonung alte Sªgi 

Das Areal der ehemaligen Sªgerei ăSªgiò (0.39 ha, GB Nr. 366) ist gemªss 

rechtsg¿ltigem Zonenplan der Gewerbezone zugewiesen und befindet 

sich im Besitz der Gemeinden Bªttwil, Metzerlen-Mariastein, Rodersdorf 

und Witterswil. Das Areal wurde 2010 durch die Gemeinden gekauft als 

Baulandreserve f¿r eine allfªllige Erweiterung des Oberstufenzentrums 

Leimental. Durch seine prominente Lage zwischen Schule und 
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Hauptstrasse sowie die Nªhe zum Rosenmattquartier und zum Bahnhof, 

besitzt das Areal gemªss rªumlichen Leitbild einen hohen Stellenwert f¿r 

die Gemeindeentwicklung. 

Aufgrund der Reduktion der Sekundarstufe 1 von 4 auf 3 Schuljahre hat 

sich der Bedarf f¿r eine Erweiterung etwas relativiert, dennoch ist es vor-

gesehen, auf einem Teil der Parzelle eine Aula f¿r die Oberstufe sowie 

Rªumlichkeiten f¿r die Musikschule und die Jugendarbeit zu realisieren. 

Auf der restlichen Flªche soll idealerweise eine attraktive Bebauung mit 

ºffentlichen und privaten Dienstleistungsbetrieben von regionaler Be-

deutung sowie Wohnungen entstehen. 

Im Rahmen der Gesamtrevision der Ortsplanung wird deshalb das Areal 

der 3-geschossigen Mischzone zugeteilt. Mit der ¦berbauung des Areals 

soll das Bahnhofquartier besser mit dem weiteren Gemeindegebiet an-

gebunden werden. 

 

 

Rechtsg¿ltiger Zustand 

 

 
  Abbildung 19: Umzonung der ehemaligen Sªgerei von der Gewerbezone in die Mischzone 

Der Abstand der Baulinien zur Kantonsstrasse wird auf die ¿blichen 6 m 

gesetzt und die bestehende Baute mit einer Vorbaulinie gesichert. Da 

dieses Areal in eine Mischzone umgezont wird, ist es nicht mehr zweck-

mªssig, diese Baulinie so festzulegen, dass der Standort der alten Baute 

gesichert wird. 
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Abbildung 20: Baulinien im Areal Sªgi 

 

7.7.3 Umzonung der Parzelle GB Nr. 595 von der ºBA in 
die Kernzone 

 

Rechtsg¿ltiger Zustand 

 

 
  Abbildung 21: Umzonung Parzelle GB Nr. 595 von der ºBA in die Kernzone 

 

Auf der Parzelle GB Nr. 595 (951 m2) befindet sich in der ehemaligen Ge-

meindeverwaltung eine Wirtschaft. Die Parzelle wurde in einer vorange-

gangenen Revision der Ortsplanung von der Kernzone in die Zone f¿r 

ºffentliche Bauten und Anlagen umgezont.  

Die Gemeinde hat seit dem Neubau der Gemeindeverwaltung an dieser 

Parzelle resp. der Baute keinen Bedarf mehr. Das Grundst¿ck wurde des-

halb vor ungefªhr 12 Jahren verkauft mit der Aussicht, das Grundst¿ck 

kurz darauf in der nªchsten Teilrevision der Ortsplanung der Kernzone 
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zuzuteilen. Da aber keine entsprechende Teilrevision stattfand, wird diese 

 nderung nun erst jetzt vorgenommen. Die Parzelle wird nun wieder der 

Kernzone zugeteilt. So entspricht die Nutzung, also das Restaurant, auch 

der zonenplanerischen Grundnutzung.  

Die weiteren Schutzbestimmungen, also das kantonal gesch¿tzte Ge-

bªude inkl. kantonal gesch¿tztem Wirthausschild Krone sowie die Einzel-

bªume als kommunal gesch¿tzte Naturobjekte als auch die Gestaltungs-

baulinie bleiben bestehen. 

Das Grundst¿ck wurde zu dem Zeitpunkt verkauft, als es noch keine 

Mehrwertabgabe gab. Da die Baute kantonal gesch¿tzt ist, kann das Ge-

bªude nur mit Auflagen umgebaut werden. Aufgrund der Gestaltungs-

baulinie sowie der kleinen Parzellengrºsse und den daraus folgenden un-

terschrittenen Grenzabstªnden kann die Baute nicht erweitert werden. 

Aus diesem Grund wird auf die Erhebung des Planungsmehrwerts ver-

zichtet. 

 

7.7.4 Gebiete ohne Grundnutzung k¿nftig mit Grundnut-
zung 

Diverse Flªchen haben im Gebiet R¿ttihofstrasse keine Grundnutzung, 

das heisst, dass sie weder im Zonen- und noch im Erschliessungsplan ei-

ner Zone resp. einer Strasse zugeteilt sind. Da dies nicht korrekt ist, wer-

den alle dieser Flªchen einer Grundnutzung zugeteilt: 

 Die Parzellen GB Nrn. 5141, 5142 und Teile der Parzelle GB Nr. 5001 

werden der Gr¿nzone zugeteilt. Sie sind auch als solche ausgestaltet. 

 Strassenareale der Parzelle GB Nr. 5001 werden der ¿brigen Verkehrs-

flªche zugeteilt. 

 

7.7.5 Gr¿nzone R¿ttihof 

Die Parzelle GB Nr. 5143 (1'900 m2) zwischen der Hauptstrasse und der 

Tramlinie und westlich des Restaurants èStatiºnlié befindet sich gemªss 

rechtsg¿ltiger Ortsplanung in der Landwirtschaftszone. Das Areal auf-

grund dessen Dimensionen (180 m auf 10 resp. 20 m) nicht sinnvoll be-

baut werden (je 6 m Baulinien zur Strasse und zur Bahn hin, Grenzab-

stªnde zur angrenzenden Parzelle). Zurzeit befinden sich auf einem Teil 

der Flªche vereinzelte Kleinbauten sowie Parkplªtze, weiter wird es f¿r 

die Kleintierhaltung genutzt. In der Gr¿nzone sind neben standortgebun-

denen Bauten und Anlagen nur der Gartenbau sowie die Kleintierhaltung 

zulªssig. So wird der Sinn und Zweck der Gr¿nzone, nªmlich die 
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Freihaltung der Parzelle sichergestellt, aber einige wenige Nutzungen, 

die ebendiesen nicht umgehen, zugelassen. 

Aus diesem Grund wird der ºstliche Teil der Parzelle der 3-geschossigen 

Wohnzone Dorf zugeteilt, der westlich der Gr¿nzone. So werden die Nut-

zungen zonenkonform. 

Diese Einzonung der 3-geschossigen Wohnzone Dorf ist mehrwertabga-

bepflichtig. 

 

 

Rechtsg¿ltiger Zustand 

 

 
  Abbildung 22: Einzonung Gr¿nzone R¿ttihof 

 

7.8 ¦berlagernde Festlegungen 

7.8.1 ¦berpr¿fung der Gebiete mit Gestaltungsplan-
pflicht 

Zusªtzlich zu den neu ausgeschiedenen Gebieten mit Gestaltungsplan-

pflicht sind die rechtsg¿ltigen Gestaltungsplªne im Rahmen der Gesam-

trevision der Ortsplanung zu ¿berpr¿fen. 

èDer Hauptzweck des Gestaltungsplans besteht darin, eine besonders 

gute ¦berbauung, Gestaltung und Erschliessung zu ermºglichen und si-

cherzustellen, vorsorgliche Umweltschutzmassnahmen umzusetzen so-

wie Menschen und Umwelt vor Immissionen zu sch¿tzen. Er ist ein gutes 

Instrument, um komplexe Planungsaufgaben zu koordinieren und Ziel-

konflikte einvernehmlich zu lºsen.é5 

 
5 https://so.ch/fileadmin/internet/bjd/bjd-arp/Nutzungsplanung/pdf/broschuere_gestaltplan.pdf, Download: 09.08.2019. 

https://so.ch/fileadmin/internet/bjd/bjd-arp/Nutzungsplanung/pdf/broschuere_gestaltplan.pdf
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Mit der vorliegenden Gesamtrevision der Ortsplanung werden die beste-

henden Gestaltungsplªne im Gemeindegebiet ¿berpr¿ft:  

 

Nr. Name Datum  

Genehmi-

gung  

RRB Nr. ¦berpr¿fung GP und Ergebnis 

A M¿hleareal 5.12.1989 3878 Es besteht kein  nderungsbedarf, der Gestaltungsplan wird bei-

behalten. 

B Rosenmatt 

und 

 

Mutation GP: 

Rosenmatt 

(GB Nrn. 343 

/ (714) / 873 

/ (678) 

 

20.4.1993 

 

 

20.02.2007 

1340 

 

 

196 

Der GP Rosenmatt wurde mit RRB Nr. 196 am 20.02.2007 abge-

ªndert. In diesem Gebiet befinden das Coop, die Post sowie ein 

3-geschossiges Wohnhaus mit einem Attikageschoss. Da das 

gesamte Gebiet rund um den Bahnhof Fl¿h in den kommenden 

Jahren sich zu einem lebendigen Zentrum entwickeln sollte, 

kann es sein, dass auch dieses Gebiet weiterentwickelt werden 

soll.  

Falls dieses Gebiet weiterentwickelt werden soll, ist aufgrund 

des konkreten Vorhabens zu klªren, ob ein neuer Gestaltungs-

plan erforderlich ist oder nicht. Aus diesem Grund wird dieser 

Gestaltungsplan aus der Planbestªndigkeit genommen. 

C Kreisschule 6.4.1993 1284 Die Kreisschule hat derzeit keine rªumlichen Bed¿rfnisse, die 

sich auf den Gestaltungsplan auswirken. Der rechtsg¿ltige Ge-

staltungsplan (RRB Nr. 1284 vom 06.04.1993) wird deshalb bei-

behalten. 

D Rºsligarten 06.12.05 2502 Es besteht kein  nderungsbedarf, der Gestaltungsplan wird bei-

behalten. 

Tabelle 11: ¦berpr¿fung der rechtsg¿ltigen Gestaltungsplªne  

 

Weiter besteht ein kantonaler Gestaltungsplan èRevitalisierung, Renatu-

rierung und Besucherlenkung: Haugrabené (RRB Nr. 904 vom 

09.05.2006). Dieser wird nicht anlªsslich der Ortsplanungsrevision ¿ber-

pr¿ft, da keine kantonale Planungsinstrumente auf kommunaler Ebene 

angepasst werden kºnnen. 

 

7.8.2 Anpassung des Perimeters der Ortsbildschutzzone 

Gemªss rechtsg¿ltiger Ortsplanung sind die Kernzone und die Ortsbild-

schutzzone identisch.  

Dies wird nun angepasst: Die Ortsbildschutzzone wird ¿ber die gesamte 

Bauzone nºrdlich der Hauptstrasse und nºrdlich der Tramlinie ¿ber die 

2-geschossige Wohnzone ¿berlagert. Wichtig ist ð analog der 3-geschos-

sen Wohnzone Dorf ð dass dort keine historisierende Architektur verlangt 

wird, sondern bauliche Vorhaben sollen wegen der Nªhe zu dem gut er-

haltenen Ortskern besondere R¿cksicht nehmen. 
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7.8.3 Erhaltenswerte Bauten 

Die erhaltenswerten Bauten gemªss rechtsg¿ltiger Ortsplanung erschei-

nen auch noch heute korrekt. Einzig der Schopf auf den Parzellen 

GB Nrn. 576 resp. 1106 wich der Wohn¿berbauung Im Baumgarten. Er 

wird daher nicht mehr klassiert.  

Zusªtzlich werden ð auch auf Antrag des Amts f¿r Raumplanung aus dem 

1. Vorpr¿fungsbericht, folgende Bauten und Objekte als erhaltenswert 

ausgeschieden:  

 

Strasse Begr¿ndung Parzelle GB Nr.  

Hauptstrasse 12 Bestandteil der historischen Be-

bauung im Ortskern 

813 

Hauptstrasse 33 Westlicher Gebªudeteil: Das Bau-

ernhaus mit seiner klassizistischen 

Gestaltung der Giebelfassade bil-

det zusammen mit der M¿hle eine 

hofartige Situation. 

590 

Talstrasse 1 Gebªudehªlfte auf Gemeindege-

biet Bªttwil (Gebªudeteil auf Ge-

meindegebiet Hofstetten-Fl¿h ist 

dort ebenfalls eingestuft), rªumlich 

wichtiger Eckbau und Bestandteil 

der Bebauung entlang der 

Talstrasse in Fl¿h 

617 

Rosenmatt 2 Charakteristische Baute der 

1930er-Jahre, wichtige sozialrªum-

liche Bedeutung (Ankunft in Bªtt-

wil, Treffpunkt) 

671 

Napoleonstrasse Wegkreuz Napoleonstrasse 90088 

Tabelle 12: Neue erhaltenswerte Bauten und Objekte 
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7.9  nderungen im Bereich Natur und Landschaft 

7.9.1 Uferschutzzone ausserhalb der Bauzone 

Der Haugrabenbach ist gemªss rechtsg¿ltigem Zonenplan einer Natur-

schutzzone zugeteilt. Sie wird mit dem Art. 41c GSchV ergªnzt, so dass 

sie den Anforderungen hinsichtlich Umsetzung Gewªsserraum ent-

spricht. 

Der Perimeter der Uferschutzzone ausserhalb der Bauzone wird an eini-

gen Stellen ergªnzt (siehe Kapitel 9.1). 

 

7.9.2 Landschaftsschutzzone 

Die landschaftlichen Qualitªten im hinteren Leimental sind gross, die 

weitlªufigen Ebenen mit Obstgªrten und Gehºlzen haben einen hohen 

Wert. 

Die Landschaftsschutzzone wird deshalb weitgehend ¿bernommen. Bei 

den aktiven Landwirtschaftsbetrieben nºrdlich des Haugrabens bis zum 

Unteren Eggweg wird die Landschaftsschutzzone verkleinert, da dies das 

einzige Land in der Gemeinde ist, das noch landwirtschaftlich genutzt 

werden kann. 

 

 
Abbildung 23: Landwirtschaftsgebiet Ackermatten 

 

Das gesamte Gebiet s¿dlich der Bauzone und dem Hangfuss des Bªtt-

wilerbergs wird weiterhin mit der Landschaftsschutzzone ¿berlagert.  
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7.9.3 Naturschutzzone èBªramsle-Weiheré 

Die Naturschutzzone wird als kantonales Naturreservat im Zonenplan 

dargestellt.  

 

7.9.4 Kommunales Vorranggebiet N+L 

Der Perimeter zwischen dem Siedlungsgebiet und dem Bªttwiler Berg 

wird gemªss der rechtsg¿ltigen Ortsplanung ¿bernommen.  

 

7.9.5 Naturgefahren 

Die Naturgefahren werden in einem separaten Plan (Zonenplan Gefahren 

1:2õ000) dargestellt. Die Planinhalte orientieren sich an den Abgrenzun-

gen des ausf¿hrenden Fachb¿ros. Ebenso der Perimeter der Gefahren-

karte, dieser wird wie die ¿brigen relevanten Planinhalte vom Fachb¿ro, 

das die Gefahrenkarte erstellt, festgestellt. Dieser Perimeter wird in der 

Ortsplanung orientierend dargestellt. Der Perimeter der Berechnung der 

Gefahrenprozesse wird aufgrund verschiedener Kriterien, z.B. der Topo-

grafie, den historischen Gefahrenereignissen, geologischen Daten, der 

Art und Weise der Nutzung des Gebiets festgelegt.  

Einzig im Gebiet Rosenmatt ist die Bauzone von Naturgefahren betroffen, 

ansonsten befinden sie sich ausserhalb der Bauzone. F¿r die Gebiete in-

nerhalb des Gefahrenperimeters werden die Gefahrenhinweise und all-

fªllige Auflagen mittels Gestaltungsplan abgebildet. Die Naturgefahren 

werden k¿nftig grundeigent¿merverbindlich im Zonenplan dargestellt.  

 

7.9.6 Kommunale gesch¿tzte Naturobjekte 

Aufgrund des 2019 ¿berarbeiteten Naturinventars werden folgende Ob-

jekte in der Nutzungsplanung umgesetzt: 

Schutz mittels der Uferschutzzone ausserhalb der Bauzone (siehe 

auch Kapitel 7.9.1) 

 Der Haugrabenbach ist gemªss rechtsg¿ltigem Zonenplan einer Na-

turschutzzone zugeteilt. Sie wird mit dem Art. 41c GSchV ergªnzt, so 

dass sie den Anforderungen hinsichtlich Umsetzung Gewªsserraum 

entspricht.  

 Die 3 Weiher auf den Parzellen GB Nrn. 5050, 5055 und 5076 beidseits 

des Haugrabens werden ebenfalls der Uferschutzzone Haugraben 
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zugeteilt. Die Parzellen befinden sich im Gemeindeeigentum, der 

Schutz ist somit sichergestellt. 

 

Kommunale gesch¿tzte Naturobjekte 

Obstbªume und andere Hochstammbªume prªgen das Landschaftsge-

biet von Bªttwil. Sie verschwinden jedoch zunehmend. Aus diesen Gr¿n-

den ð ortstypisch und gefªhrdet ð werden die Bªume gesch¿tzt. Die 

Bªume werden unterschiedlich gesch¿tzt, je nach Eigen- oder Gruppen-

wert: 

 Baumreihen: Analog den Obstgªrten werden die landschaftsstruktu-

rierenden Bªume entlang der Flurwege gesch¿tzt. Sie sind bei einem 

Abgang in derselben Reihe zu ersetzen. 

 Obstgªrten: Die grossflªchigen Obstgªrten sind in der Region sehr 

typisch und sind auch in Bªttwil weit verbreitet, vor allem zwischen 

dem Wald und dem Siedlungsgebiet. Sie verschwinden jedoch zu-

nehmend. Aus diesen Gr¿nden ð ortstypisch und gefªhrdet ð werden 

die Obstgªrten ¿berlagernd gesch¿tzt. Das bedeutet, dass sie beim 

Abgang zu ersetzen sind. Sie m¿ssen jedoch nicht an Ort und Stelle 

ersetzt werden, sondern im Umfeld, so dass die Bewirtschaftenden 

noch einen gewissen Spielraum haben. 

 Einzelbªume: Diverse Einzelbªume haben einen grossen Eigenwert, 

sei es innerhalb oder ausserhalb der Bauzone. Sie erhalten einen Ein-

zelschutz. Das heisst, dass sie im Falle eines Abgangs wieder an der-

selben Stelle zu ersetzen sind.  

 

Weiher 

Beinahe 50% der bekannten Glºgglifroschpopulationen in der Schweiz 

sind in den letzten 25 Jahren ausgestorben. Die Populationen am 

"Bªramsleweiher" in Bªttwil und im Naturschutzgebiet "im Boden" in Et-

tingen sind 2.4 km voneinander entfernt und sind nicht ausreichend mit-

einander vernetzt. Diese beiden Populationen kºnnten mit dem Anlegen 

von Weihern miteinander vernetzt werden. Aus diesem Grund werden die 

zwei projektierten Weiher auf dem Gemeindegebiet von Bªttwil als Na-

turobjekte gesch¿tzt. 
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Abbildung ersetzen. 

Abbildung 24: Bªramsleweiher und zwei gesch¿tzte Naturobjekte (blaue Punkte) 

 

Wiesen 

Es gibt diverse Wiesen mit einem hohen ºkologischen Wert. Sie sind 

grºsstenteils dem kommunalen Vorranggebiet Natur und Landschaft 

¿berlagert. Gebiete mit Obstbaumbestªnden werden ¿ber den Ä 30 ge-

regelt. 

 

Hecken 

In der rechtsg¿ltigen Ortsplanung gibt es keine Hecken gemªss Natur- 

und Heimatschutzgesetz. Dies ist gemªss nachfolgender ¦berpr¿fung 

auch noch heute der Fall: 

 Die Hecke bei der Verzweigung Napoleonstrasse ist sehr schºn und 

leistet einen Beitrag zur Strukturierung der Landschaft. Eine Hecke 

inmitten von zwei Strassen auszuscheiden ist nicht zweckmªssig, da 

sie nicht wachsen kann. Aus diesem Grund wird sie als kommunales 

Naturobjekt gesch¿tzt. 

Hinweis: Gemªss rechtsg¿ltigem Zonenplan ist sie mit der Natur-

schutzzone Haugraben ¿berlagert. Dies ist nicht zweckmªssig und 

wird deshalb nicht mehr weiterverfolgt.  

 Die anderen Hecken wurden als Sicht- und Lªrmschutze gepflanzt 

und weisen daher den heckentypischen Aufbau nicht auf. Sie werden 

in der Nutzungsplanung daher nicht gesch¿tzt.  

Fels  

Der spezielle Fels wird wie bis anhin gesch¿tzt. Der Perimeter gemªss 

Naturinventar wird zusªtzlich als kommunales Vorranggebiet Natur und 

Landschaft ausgeschieden. 
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7.10 Darstellung von ¿bergeordneten Festsetzungen 

Im Zonenplan werden ð analog dem Zonenreglement ð folgende Fest-

setzungen gemªss kantonalem Richtplan resp. von kantonaler Bedeu-

tung orientierend dargestellt:  

 Archªologische Fundstellen: Das kantonale Amt f¿r Denkmalpflege 

und Archªologie stellt die aktuellen archªologischen Fundstellen zu. 

Bei Baugesuchen in diesen Gebieten ist das Amt f¿r Denkmalpflege 

und Archªologie miteinzubeziehen. 

 Gesch¿tzte Bauten und Kulturobjekte: Im Zonenplan werden 

sªmtliche kantonal gesch¿tzte Bauten und Kulturobjekte orientie-

rend dargestellt. 

 Kantonales Naturreservat: Die kantonalen Naturreservate bezwe-

cken die Erhaltung und Aufwertung von Lebensrªumen (Biotopen) 

f¿r Lebensgemeinschaften sch¿tzenswerter Tiere und Pflanzen und 

die Bewahrung bedeutender Landschaftsformen sowie erdgeschicht-

licher Zeugnisse (Geotope). Sie sind mit Schutzverf¿gungen oder mit 

Nutzungsplªnen gesch¿tzte Gebiete oder Objekte. Ihre Zweckbe-

stimmung ist Naturschutz im weitesten Sinne. Sie haben nationale 

oder kantonale Bedeutung. 

 Juraschutzzone: Die Gemeinde ¿bernimmt die kantonale Jura-

schutzzone und die weiteren Gebiete von besonderer Schºnheit und 

Eigenart in ihrer Nutzungsplanung und legt sie parzellengenau im 

kommunalen Bauzonen- und Gesamtplan fest. 

Der Regierungsrat passt die Juraschutzzone nºtigenfalls mit der Ge-

nehmigung einer Nutzungsplanung an. Bei geringf¿gigen Abwei-

chungen (bis zu 1 ha) wird der Richtplan fortgeschrieben. 

 Mehrjahresprogramm-Vereinbarungsflªchen: Bewirtschafter, die 

mit dem Kanton f¿r die Natur zusammenarbeiten mºchten und die 

Flªchen haben, welche den Zielen und Grundsªtzen des Mehrjahres-

programms entsprechen, kºnnen sich bei der Abteilung Natur und 

Landschaft im Amt f¿r Raumplanung melden. Aufgrund einer Bege-

hung zusammen mit dem Bewirtschafter wird entschieden, ob und 

wann eine neue Flªche ins Programm aufgenommen werden kann. 

Grundlage f¿r die Auszahlung der kantonalen Abgeltung bildet eine 

schriftliche Vereinbarung.  
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8. Die  nderungen im Erschliessungsplan 

Zur Umsetzung der im rªumlichen Leitbild formulierten Ziele und Hand-

lungsempfehlungen wird im Rahmen der Gesamtrevision der Ortspla-

nung der rechtsg¿ltige Strassen- und Baulinienplan 1:2õ000 mit Strassen-

klassierung aus dem Jahr 1998 ¿berarbeitet (RRB Nr. 1731 vom 18. Au-

gust 1998). 

 

 
Abbildung 25: Rechtsg¿ltiger Strassen- und Baulinienplan (RRB Nr. 1731 vom 18. August 

1998)6 

 

Der rechtg¿ltige Erschliessungsplan beinhaltete folgende Aussagen:  

Alle ºffentlichen Strassen, welche der Erschliessung des Baugebiets7 die-

nen, sind in folgende Strassenkategorien eingeteilt: 

 Hauptstrassen (Kantonsstrassen) gem. Ä 3 Strassengesetz 

 Gemeindestrassen gem. Ä 4 Abs. 1 Strassengesetz, unterteilt in: 

ð Sammelstrassen, 

ð Erschliessungsstrassen 

 Weitere Gemeindestrassen gem. Ä 4 Abs. 2 Strassengesetz: 

ð Fussweg / Trottoir / Veloweg 

  

 

 

6  Hinweis: Dieser Plan zeigt den Stand von 1998 auf ohne die nachgelagerten  nderungen, wie beispielsweise die aufgehobene Rosen-

mattstrasse oder der aufgehobene Kreisel Benkenstrasse / Witterswilerstrasse. 

7.  Land, das aus siedlungspolitischen Gr¿nden f¿r eine spªtere ¦berbauung in Frage kommt (PBG ÁÄ27ÁAbs 1). 

Erschliessung / Strassenkategorien 



 

 

Gesamtrevision der Ortsplanung  27. April 2026 

Bªttwil  Kt. SO 

Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV  Version 2.0 

  66 

Im Bereich Baulinien sind folgende Inhalte festgelegt: 

 Strassenbaulinien: Die kommunale Baulinie definiert einen von der 

Strasse, ¿blicherweise von Gemeindestrassen, einzuhaltenden Ab-

stand. Dieser kann vom Strassenabstand nach KBV Ä 46 (5 m bei Ge-

meindestrassen und 6 m bei Kantonsstrassen) abweichen. 

 Gestaltungsbaulinien: Gestaltungsbaulinien bestimmen die Lage 

und die Umrisse der Bauten (PBG Ä 40 Abs. 4 und Ä 44 Abs 2). Sie 

haben f¿r Neubauten die Funktion einer èZwangsbaulinieé. Diese 

kann demnach als strassenraumgestaltendes Mittel eingesetzt wer-

den. Mit Gestaltungsbaulinien kºnnen bei Bedarf auch Baufelder de-

finiert werden, dies ist aber im rechtsg¿ltigen Erschliessungsplan 

Bªttwil nicht der Fall.  

 Vorbaulinien: Im Erschliessungsplan sind ebenfalls Vorbaulinien ent-

halten. Sie sichern eine Abweichung zur ènormalené kommunalen 

Baulinie. 

 Waldabstandslinie: Einzig im Gebiet westliche R¿ttihofstrasse und 

an der s¿dwestlichen Gemeindegrenze gibt es Waldbaulinien. Der 

Bauabstand von Wald betrªgt f¿r Bauten und bauliche Anlagen 20 m 

(PBG Ä 141 Abs. 1)8.  

 Baulinie BLT: Die Baulinie BLT sichert den Raumbedarf der Trams der 

Baselland Transport AG auf der Strecke Fl¿h ð Ettingen. Es besteht 

eine Raumreserve f¿r einen Doppelspurausbau bis zum Bahnhof 

Fl¿h. Der Doppelspurausbau ist bis ºstlich des Bahnhof Bªttwil um-

gesetzt, der restliche Teil noch nicht. Dieser Raumbedarf bis zum 

Bahnhof Fl¿h soll langfristig gesichert bleiben. Die Baulinien entlang 

der BLT werden somit in der vorliegenden Gesamtrevision der Orts-

planung ¿bernommen und nicht angepasst. 

 

  

 

8.  In begr¿ndeten Fªllen, vorab aus Gr¿nden der Raumplanung, kann im Rahmen des Zonenplanes eine abweichende Waldbaulinie (Ä 40) 

festgelegt werden. Eine Ausnahme bilden kleine Bauten und bauliche Anlagen (gemªss Ä 3 Verordnung ¿ber Waldfeststellung und Wald-

abstand) in der Bauzone. Diese Bauten und bauliche Anlagen m¿ssen einen Abstand von 6 m einhalten, Zªune und Einfriedungen einen 

Abstand von 2 m.  

Baulinien 
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8.1 Das rªumliche Leitbild als Grundlage f¿r die ¦ber-
arbeitung des Erschliessungsplans 

Das rªumliche Leitbild der Gemeinde Bªttwil wurde vom Gemeinderat 

am 16. Juli 2018 verabschiedet. Im Kapitel C èBªttwil vernetzen und ver-

bindené werden folgende Leitsªtze formuliert: 

 Das Gebiet Bªttwil Bahnhof (Rosenmattquartier) wird als Teil von 

Bªttwil wahrnehmbar. Es findet eine Anbindung an das weitere Ge-

meindegebiet statt. 

 Der Haugraben dient als wichtige ºkologische Vernetzungsachse, 

schliesst das Gemeindegebiet gegen Norden ab und gestaltet damit 

den ¦bergang zwischen Siedlung und Landschaft. 

 Die Quartiere sind in sich, untereinander und mit der Landschaft so-

wie den nahegelegenen Erholungsgebieten f¿r den Fuss- und Rad-

verkehr gut vernetzt. 

 

 
Abbildung 26: Leitsªtze "Verbinden und Vernetzen" des rªumlichen Leitbilds 

 

Unter dem Kapitel C1 èVernetzung innerhalb des Dorfes und in die Land-

schaft hinaus optimierené ist zudem folgende Massnahme aufgef¿hrt, 

welche f¿r das Erschliessungsplankonzept relevant sind: 

èDer Gemeinderat setzt sich f¿r planerische und gestalterische Massnah-

men ein, welche die Verkehrssicherheit, die Ortsvertrªglichkeit und die Ge-

staltung sowohl auf den gemeindeeigenen als auch auf den kantonalen 

Strassen verbessert.é 
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8.2 Netzanalyse und Verªnderungen am Netz 

8.2.1 Grundlagen Motorisierter Individualverkehr 

Auf der Hauptstrasse, welche durch Bªttwil f¿hrt, verkehren tªglich 

durchschnittlich 2000 - 4000 Fahrzeuge (Stand 2015). Ebenso auf der Wit-

terswilerstrasse und auf der Benkenstrasse, welche als Zubringer der 

Hauptstrasse dienen.  

Entlang der Hauptstrasse Bªttwil gibt es keine Verkehrszªhlstelle, jedoch 

eine auf der Benkenstrasse und eine auf der Bªttwilerstrasse in Witterswil. 

 

Strasse mit Richtung DTV9 Anteil 

SV10 

Benkenstrasse in Richtung Benken11 2õ206 3.9 % 

Benkenstrasse in Richtung Bªttwil 1õ912 3.6 % 

Bªttwilerstrasse in Richtung Witterswil12 1õ012 5.7 % 

Bªttwilerstrasse in Richtung Bªttwil 1õ306 4.0 % 

Tabelle 13: Verkehrsaufkommen Benkenstrasse und Bªttwilerstrasse (Witterswil) 

 

 

 

  

  Abbildung 27.: Durchschnittlicher tªglicher Verkehr (DTV), Stand 201513 

 

  

 

9. DTV = durchschnittlicher tªglicher Verkehr, also von Montag bis Sonntag. 

10. SV = Schwerverkehr 

11. Verkehrszªhlstelle Nr. 303, Quelle: https://so.ch/fileadmin/internet/bjd/bjd-avt/pdf/Verkehr_Zaehldaten/303.pdf, Download: 21.11.2020. 

12. Verkehrszªhlstelle Nr. 304, Quelle: https://so.ch/fileadmin/internet/bjd/bjd-avt/pdf/Verkehr_Zaehldaten/304.pdf, Download: 21.11.2020. 

13. Tªglicher Verkehr 2015, Quelle: geo.so.ch --> Karte DTV - Tªglicher Verkehr Stand 2015, geo.so.ch, Download: 21.11.2020. 

Durchschnittlicher Tagesverkehr Stand 

2015 

https://so.ch/fileadmin/internet/bjd/bjd-avt/pdf/Verkehr_Zaehldaten/303.pdf
https://so.ch/fileadmin/internet/bjd/bjd-avt/pdf/Verkehr_Zaehldaten/304.pdf
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Die Verkehrsbelastung ist auf der Benken- und Witterswilerstrasse am 

grºssten. Dies wird sich auch in Zukunft nicht ªndern: Gemªss Prognose 

des Kantons nimmt der durchschnittliche Tagesverkehr auf der Haupt-

strasse bis ins Jahr 2040 auf 4000 ð 6000 Fahrzeuge zu. Auch auf der 

Benkenstrasse und Witterswilerstrasse nimmt der DTV auf 4000-6000 

bzw. 2000 ð 4000 Fahrzeuge zu. Auf den Quartiersstrassen geht die Prog-

nose von gleichbleibender Belastung aus. 

 

 

 

 
  Abbildung 28: Durchschnittlicher tªglicher Verkehr (DTV), Prognose 204014 

 

Die gelbe Farbe im nachfolgenden Plan bezeichnet Gebiete, wo der Lªrm 

die Grenzwerte ¿berschreiten kann, die innerhalb der Lªrmempfindlich-

keitsstufen I und II definiert wurden. In den rot markierten Gebieten sind 

¦berschreitungen der Grenzwerte der Lªrmempfindlichkeitsstufen I, II 

und III mºglich.  

Ausser entlang der Kernzone wurden die Wohngebiete entlang der Kan-

tonsstrasse von der Empfindlichkeitsstufe ES II in die ES III aufgestuft. Der 

Grund und auch die Konsequenzen dieser Anpassung sollten auch f¿r die 

betroffenen Grundeigent¿mern / Anwohnern klar und eindeutig be-

schrieben werden. Aktuell kann verstanden werden, dass durch die Erhº-

hung, der Kanton nicht mehr sanierungspflichtig ist. 

 

 

14. Karte DTV - Tªglicher Verkehr Prognose 2040, Quelle: geo.so.ch, Download: 21.11.2020. 

Durchschnittlicher Tagesverkehr  

Prognose 2040 

Lªrmkataster 
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  Abbildung 29.: Lªrmkataster grob15 

 

8.2.2 Grundlagen Fuss- und Veloverkehr 

Mehrere Wanderwege f¿hren durch Bªttwil hindurch oder auf das nahe 

gelegene èChºpflié. 

 

Die erste Etappe des Dreiland-Radwegs f¿hrt durch Bªttwil und verbindet 

Rodersdorf mit Liestal.  

Im Norden durchquert die nationale Jura-Route die Gemeinde und ver-

bindet Basel mit Courgenay. 

 

  

  

  Abbildung 30.: Wanderwegnetz (gelb) und Velorouten (blau)16 

 

15. Karte Groblªrmkataster, Quelle: geo.so.ch, Download: 01.04.2020. 

16. Quelle: https://map.schweizmobil.ch/, Download: 21.11.2020. 

Wanderwegnetz 

Velorouten 

https://map.schweizmobil.ch/
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8.3 Infrastruktur f¿r den Fuss- und Radverkehr gemªss 
rªumlichem Leitbild 

Das Leitbild sieht vor, die Quartiere der Gemeinde und die Landschaft 

durch folgende Ergªnzungen im Fuss- und Radverkehrsnetz besser zu 

vernetzen: 

 

 
Abbildung 31: Der Plan zeigt die Elemente, durch deren Ergªnzung die Vernetzung des 

Dorfes insbesondere f¿r den Fuss- und Radverkehr verbessert wird, rªumliches Leitbild 

 

1. Engagement f¿r eine bessere Beschilderung der Wegverbindung zur 

Ruine Landskron 

 Umsetzung im Erschliessungsplan: Keine Darstellung, weil kein Inhalt des 

Erschliessungsplans.  

2. Gute Fusswegverbindung vom Zentrum in die Landschaft schaffen 

 Umsetzung im Erschliessungsplan: Diese Verbindung wird nicht weiter-

verfolgt, da die Verbindung an anderer Stelle mehr Sinn macht (siehe 

nªchsten Punkt).  

3. Neue Fusswegverbindung zur Verbesserung der Zugªnglichkeit der 

Landschaft schaffen 

 Umsetzung im Erschliessungsplan: Ausscheidung Wegverbindung als 

Fuss- und/oder Radweg innerhalb der ºBA. Der bereits auf der Parzelle 

GB Nr. 5047 bestehende Trampelpfad wird mit einer Br¿cke ¿ber den 

Haugrabenbach in die ºBA gef¿hrt. Diese Parzelle ist im Besitz der Ge-

meinde, der nªchste Pachtvertrag wird entsprechend angepasst. Der 

Fussweg soll in der ºBA mit einer Dienstbarkeit belegt werden, im Er-

schliessungsplan wir ein schematischer Verlauf dargestellt.  
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4. Im Zusammenhang mit der heutigen Tennisanlage ist die Erschlies-

sung mit dem Ziel einer besseren Durchlªssigkeit zu ¿berpr¿fen 

 Umsetzung im Erschliessungsplan: Ausscheidung Wegverbindung als 

Fuss- und Radweg ohne Trassee. Mit dieser Umsetzung kann das Areal 

weiter entwickelt werden ohne dass eine fix vorgebende Linienf¿hrung 

ausgeschieden wird. 

5. Die bestehende Wegverbindung ºffentlich machen 

 Umsetzung im Erschliessungsplan: Ausscheidung Wegverbindung als 

Fuss- und/oder Radweg, Trottoir. Der Trampelpfad verlªuft derzeit zwi-

schen den Parzellen GB Nrn. 423 und 5077. Dies ist ein Privatgelªnde. 

Die Gemeinde sucht den Kontakt mit den Eigent¿mern.  

6. Verbesserung der Erreichbarkeit des Kronenhofes aus dem Dorf pr¿-

fen 

 Umsetzung im Erschliessungsplan: Ausscheidung Wegverbindung als 

Fussweg. Im Erschliessungsplan ist der Fussweg neu dargestellt (Parzellen 

GB Nrn. 884 und 875). Der Fussweg wird weiterhin gemergelt und un-

geteert bleiben. 

7. Einen dem Haugraben folgenden Fussweg schaffen, abgestimmt auf 

die Ziele des Naturschutzes, mit dem Ziel, die Erlebbarkeit des Ge-

bietes zu fºrdern (Darstellung oben als gr¿ner Pfeil). 

 Umsetzung im Erschliessungsplan: Ausscheidung Wegverbindung als 

Fuss- und Radweg ohne Trassee auf der nºrdlichen Seite des Bachs ab 

der Parzelle GB Nr. 5048 in Richtung Westen, Weiterf¿hrung bis Rosen-

matt.  

8. Verbesserung und Aufwertung der Langsamverkehrsverbindung 

nach Witterswil 

 Der Weg ist weiterhin erw¿nscht, jedoch befindet er sich im Gemeinde-

gebiet von Witterswil. Aus diesem Grund wird er im Erschliessungsplan 

nicht umgesetzt. 

 

Die restlichen Fusswege / Trottoirs und Velowege werden im rechtsg¿lti-

gen Zustand ¿bernommen. Auf einigen Fusswegen sind nur zu Fuss Ge-

hende zugelassen. Der Grund daf¿r ist, dass diese Wege teils sehr schmal 

sind resp. im Kreuzungsfall Velo ð Person zu eng. 
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Gemªss Verkehrs- und Raumplanungskommission Leimental w¿nschen 

die Gemeinden in ihren Kernzonen ein Tempo 30 Regime. Die Gemeinde 

wird Tempo 30 auf dem kommunalen Strassennetz in absehbarer Zeit 

umsetzen. Danach soll dies in der gesamten Region umgesetzt werden. 

Die Planung und spªtere Umsetzung auf den Kantonsstrassen erfolgt 

selbstverstªndlich in enger Zusammenarbeit mit dem kantonalen Amt f¿r 

Verkehr und Tiefbau.  

 

Ein zusªtzlicher Fussgªngerstreifen wird entlang der Hauptstrasse unge-

fªhr auf der Hºhe der Parzelle GB Nr. 336 hinsichtlich einer besseren Li-

nienf¿hrung der zu Fuss Gehenden im Erschliessungsplan dargestellt.  

Zudem wird auf der Hºhe des M¿hlewegs ein neuer Fussgªngerstreifen 

dargestellt, um eine Verbindung zur M¿hlemattstrasse zu schaffen. 

 

 
Abbildung 32: Standorte neue Fussgªngerstreifen (blau eingefªrbte Symbole) 

 

Bei den Parzellen GB Nrn. 673 und 634 entlang der Kantonsstrasse wird 

ein Trottoir entlang der nºrdlichen Strassenseite im Erschliessungsplan 

eingetragen. Dies liefert die gesetzliche Grundlage f¿r die Erstellung ei-

nes Trottoirs, wenn die Parzellen neu ¿berbaut werden.  
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